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Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes sind parlamentsinterne Stellungnahmen. Die Zugäng-

lichkeit der Ausarbeitungen richtet sich nach § 6 der Leitlinie über die Grundsätze des Wissen-

schaftlichen Dienstes (Vorlage 6/3754).



A. Auftrag

Die CDU-Fraktion hat um die rechtsgutachtliche Bewertung der verfassungsrechtlichen Risiken

gebeten, die mit dem von der Fraktion wie folgt dargestellten Sachverhalt verbunden sind:

„Die Thüringer Finanzministerin hat mit Medieninformation vom 15. Mai 2018 angekündigt,

demnächst mit der Aufstellung des Landeshaushaltes 2020 zu beginnen und einen Zeitplan

vorgelegt, der eine Einbringung Ende Februar 2019 und die Verabschiedung durch den Landtag

Ende Juni 2019 vorsieht.

Damit würde der 6. Thüringer Landtag bereits ein Haushaltsgesetz und einen Haushaltsplan für

das Haushaltsjahr 2020 beschließen, das vollständig in die nachfolgende 7. Wahlperiode fällt.

Bereits im Zeitpunkt des Beschlusses wäre nur das Budgetrecht eines nach der Landtagswahl

neu zu konstituierenden Landtags betroffen. Dieses Verfahren ist im Freistaat Thüringen nie

praktiziert worden."

Zur Prüfung gestellt ist mit Rücksicht auf diesen möglichen Landtagsbeschluss entsprechend

einer nochmaligen konkretisierenden Rücksprache mit der Fraktion mithin nicht zuvörderst die

Frage, ob die Landesregierung zu Recht die Aufstellung eines Haushaltsentwurfs für das Jahr

2020 in Angriff nimmt, sondern ob verfassungsrechtliche Risiken eines auf Annahme dieses

Entwurfs lautenden Gesetzesbeschlusses des Landtags der laufenden 6. Wahlperiode beste-

hen.
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B. Sachverhalt, bisherige Praxis der Haushaltsberatungen und Diskussionsstand

Hintergrund des Auftrags ist, dass die Wahl zum 7. Thüringer Landtag nach Artikel 50 der Ver-

fassung des Freistaats Thüringen (ThürVerf), § 18 Thüringer Landeswahlgesetz frühestens 57,

spätestens 61 Monate nach Beginn der Wahlperiode des 6. Thüringer Landtags am

14. Oktober 2014 (Konstituierung des 6. Thüringer Landtags) zu erfolgen hat. Die Wahl zum

7. Thüringer Landtag muss somit im Zeitraum zwischen dem 21. Juli und dem

10. November 2019 liegen. Der Zeitpunkt des Wahltermins wirkt sich wiederum auf den zur Be-

ratung und Verabschiedung des Haushaltsgesetzes in Betracht kommenden Zeitraum aus.

Grundsätzlich obliegt die Bestimmung des Wahltermins der Landesregierung im Rahmen eines

rechtlich determinierten Ermessenspielraums; dabei sind unterschiedliche rechtlich anerkannte

Interessen (Wahlbeteiligung, Kosten derWahlhandlung, Zeit zur Wahlkampfführung) zu berück-

sichtigen, ebenso auch die Chancengleichheit der Parteien. Die äußeren Grenzen des Ermes-

sens werden mit der vorliegenden Festlegung jedenfalls gewahrt. Zum Zusammenhang zwi-

sehen Wahltermin und Haushaltsaufstellung liefert die Staatspraxis folgenden Befund.

/. Zeitpunkt des Wählte rm ins

Zunächst strebte die Landesregierung nach Zeitungsberichten2 den 10. November 2019, mithin

den letztmöglichen Termin, als Termin für die Landtagswahl an. Begründet wurde dies damit,

dass der nächste Haushalt für das Rechnungsjahr 2020 noch rechtskräftig beschlossen und die

dritte Fusionsrunde der Gemeinden abgeschlossen werden solle. Die CDU-Fraktion sah dem-

gegenüber in dem Vorhaben, einen Haushalt für das Jahr 2020 vor der Neuwahl zu beschlie-

ßen, einen Bruch mit der gelobten Praxis der parlamentarischen Demokratie und eine Entwer-

Vgl. Dette, in: Linck/Baldus u.a., Die Verfassung des Freistaats Thüringen, Art. 50 Rn 13 m.w.N. zu
möglichen Ermessensgrenzen. Dabei ist die Wahrung der politischen Chancengleichheit als Ermes-
sensgrenze anerkannt (vgl. VerfGH Rh-Pf, DVBI. 1984, 676 (677)). Grundsätzlich kann die Aufstellung
und Verabschiedung eines künftigen Haushalts für die Wahlchancen ebenso erheblich sein wie die
Möglichkeit, in einer etwaigen „regierungslosen Zeit" mittels der bewilligten Ausgabenermächtigungen
politische Chancen auf eine Regierungsbildung mitzugestalten. Mögliche Rückwirkungen, die sich aus
der Entscheidung für einen späten Wahltermin ergeben sowie die daraus folgenden Konsequenzen
für die Haushaltsgesetzgebung sind im Rahmen des vorliegenden Prüfungsauftrags nicht zu behan-
dein. Grds. könnte bei etwaigen gravierenden Rechtsrisiken einer vorgezogenen Haushaltsgesetzge-
bung durch den bestehenden Landtag oder zur Vermeidung einer ansonsten ggf. drohenden haus-
haltslosen Zeit auch eine frühere Wahlansetzung in Betracht kommen.

2 Vgl. Die Welt vom 26.06.2018, S. 5; Thüringer Allgemeine vom 19.12.2017.
3 Vgl. Ostthüringer Zeitung vom 30.07.2018.
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tung des Wahlrechts der Bürger, da von der bisherigen Regierung haushaltspolitische Weichen

für eine Zeit gestellt würden, für die sie kein Mandat vom Thüringer Wähler habe.

Bei einer Wahl an dem von der Landesregierung zunächst angestrebten letztmöglichen Termin,

dem 10. November 2019, wäre es aus Zeitgründen unstreitig5 nicht mehr möglich, vor dem Be-

ginn des Haushaltsjahres 2020 die Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans und die Ein-

bringung eines Haushalts für das Haushaltsjahr 2020 durch eine nach der Wahl neu gebildete

Regierung sowie die parlamentarische Beratung und Verabschiedung des Haushalts durch ei-

nen neu konstituierten (7.) Thüringer Landtag durchzuführen.

Hingegen wäre nach Auffassung des finanzpolitischen Sprechers der CDU-Fraktion bei einer

Wahl zu einem früheren Termin - nach dem rechnerisch frühestmöglichen Termin am

21.Juli20196 - „wie üblich im Sommer [...] ausreichend Zeit, um den Haushalt für das

Jahr 2020 rechtzeitig auf den Weg zu bringen". In diesem Fall stünden vom 22. Juli 2019 bis

zum 31. Dezember 2019 rechnerisch maximal 163 Tage zur Verfügung, um nach dem Wahltag

eine neue Regierung zu bilden, den Entwurf eines Haushaltspläns für das Jahr 2020 aufzustel-

len und in den neu gewählten Landtag einzubringen, im Landtag und im Fachausschuss nach

Durchführung der vorgeschriebenen Anhörungen darüber zu beraten und diesen zu beschlie-

ßen sowie im Gesetz- und Verordnungsblatt vor Beginn des Jahres 2020 zu veröffentlichen. Für

Brandenburg bejaht unter ähnlichen zeitlichen Rahmenbedingungen der Parlamentarische Be-

Vgl. Thüringische Landeszeitung vom 23.06.2018; Abg. Kowalleck, Plenarprotokoll der 115. Sitzung
des Thüringer Landtags am 25. 04.2018, S. 41.
Rechnerisch stünden vom Tage nach der Wahl bis zum Jahresende insgesamt 51 Tage zur Verfü-
gung. Zu den Zeiträumen der Haushaltsberatungen im Thüringer Landtag in der Vergangenheit ver-

gleiche Anlage.
Diesen Termin nennt das Thüringer Landesamt für Statistik, URL:
http://wahlen.thueringen.de/wahltermine.asp (Stand: 25.07.2018) wohl ausgehend davon, dass es
sich um eine Ereignisfrist im Sinne der §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2 Satz 1 BGB handelt. So auch für die
vergleichbare Bundesregelung: Kretschmer, in Kahl, Wolfgang/ Waldhoff, Christian/ Walter, Christian
(Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grundgesetz, C.F. Müller Verlag, 140. Aktualisierung Juni 2009,
Art. 39 Rn. 58; Schreiber, Kommentar zum Bundeswahlgesetz, Carl Heymanns Verlag 2017, § 16

Rn.6.

A.A.: Dette, in: Linck/Baldus u. a., Die Verfassung des Freistaats Thüringen, Art. 50 Rn. 13; sowie
Klein/Giegerich, AöR 112 (1987), die von der Anwendbarkeit von § 187 Abs. 2 BGB und damit vom
Beginn des Tages als maßgeblichem Zeitpunkt für den Fristbeginn ausgehen. Danach wäre die 57-
monatige Frist nach § 188 Abs. 2 Satz 2 BGB mit dem 13. Juli 2019 - dem Tag des 57. Monats, der
dem Tag vorhergeht, welcher durch seine Zahl dem Tag des ersten Zusammentritts entspricht - abge-
laufen, mit der Folge, dass nach dieser Auffassung sogar auch der 14. Juli 2019 als frühester mögli-
eher Termin für die Landtagswahl in Betracht käme.
Abg. Kowalleck, Plenarprotokoll der 115. Sitzung des Thüringer Landtags am 25.04.2018, S. 41.
Nach Art. 75 Abs. 2 ThürVerf endet die - aus dem Ministerpräsidenten und den Ministem bestehende -

Amtsperiode der Landesregierung mit dem Zusammentritt eines neuen Landtags. Allerdings müssen
nach Art. 75 Abs. 3 ThürVerf der Ministerpräsident und auf sein Ersuchen die Minister die Amtsge-

Schäfte bis zur Ernennung ihrer Nachfolger fortführen.
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ratungsdienst des Landtags die Möglichkeit einer Haushaltsgesetzgebung durch den neu ge-

wählten Landtag für den Fall, dass die Wahlen Anfang September stattfinden.

Findet jedoch die Landtagswahl an dem vom Kabinett nun beschlossenen Termin, dem

27. Oktober 2019, statt, verbleiben nur 65 Tage bis zum Jahreswechsel. Im Hinblick auf die

bisherigen Haushaltsberatungen und die dafür benötigten Zeiträume ist absehbar, dass in die-

ser Zeitspanne ein neuer Haushalt nicht rechtzeitig bis zum Jahresbeginn 2020 verabschiedet

werden kann, zumal sich davor auch zunächst noch ein neuer Landtag konstituieren und eine

neue Regierung (mit ggf. veränderten Ressortzuschnitten) gebildet werden muss.

//. Bisherige Praxis der Haushaltsaufstellung und -beratung

Die Auswirkungen der Festlegung des Wahltermins auf den Zeitraum für die Haushaltsgesetz-

gebung lassen sich auch der Praxis der Haushaltsaufstellungen der vergangenen Jahre ent-

nehmen.

So wurden

im Vorjahr der Wahl am 16. Oktober 1994 zum 2. Thüringer Landtag das Haushaltsgesetz

für das Jahr 1994,

im Vorjahr der Wahl am 12. September 1999 zum 3. Thüringer Landtag das Haushaltsge-

setz für das Jahr 1999,

bereits im Jahr 2002 das Haushaltsgesetz für die Jahre 2003 und 2004, also für das folgen-

de Haushaltsjahr sowie das darauffolgende Haushaltsjahr, in dem am 13. Juni 2004 die

Wahl zum 4. Thüringer Landtag stattfand,

bereits im Jahr 2007 das Haushaltsgesetz für die Jahre 2008 und 2009, also für das folgen-

de Haushaltsjahr und das danach folgende Haushaltsjahr, in dem am 30. August 2009 die

Wahl zum 5. Thüringer Landtag stattfand,

Parlamentarischer Beratungsdienst des Landtags Brandenburg, Wahlperiodenübergreifende Haus-

haltspläne, 22. November 2018, S. 10.
10 Anders für Niedersachsen der NdsStGH, Beschl. v. 1.11.1998, NVwZ 1999, 294 f: nach der dortigen

Parlamentspraxis soll es möglich sein, den Entwurf des Haushaltsplans vier bis fünf Wochen nach
seiner Einbringung in den Landtag parlamentarisch zu beraten, obwohl Art. 57 Abs. 6 der Niedersäch-
sischen Verfassung ein mit Art. 91 Abs. 4 ThürVerf vergleichbares Recht auf Anhörung der Kommu-
nen vorsieht. Ob ein mit der Rechtsprechung des Thüringer Verfassungsgerichtshofs zu Art. 91 Abs. 4
ThürVerf vereinbarer Verzicht bzw. eine Verkürzung des Anhörungsverfahrens möglich sein könnte,

ist hier nicht zu prüfen.
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im Jahr 2013 das Haushaltsgesetz für die Jahre 2013 und 2014, also für das bereits begon-

nene Haushaltsjahr und das danach folgende Haushaltsjahr, in dem am 14. September

2014 die Wahl zum 6, Thüringer Landtag stattfand,

vom Landtag beschlossen und im Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet.

Daraus folgt, dass nach der bisherigen Praxis in Thüringen sowohl Gesetze für ein einzelnes

Haushaltsjahr als auch für Doppelhaushalte erstellt wurden, von denen regelmäßig das zweite

(nicht das erste) Haushaltsjahr auf ein Wahljahr fiel. Ein Übergriff mit dem zweiten Haushalts-

Jahr eines Doppelhaushalts auf das dem Wahltermin folgende Jahr wurde jedoch vermieden.

Alle Haushaltsgesetze für die jeweils auf die Wahl folgenden Jahre wurden vielmehr erst nach

den Wahlen und der Konstituierung des Landtags von der neuen Regierung in den Landtag

eingebracht und sodann auch erst nach dem Jahreswechsel in dem schon begonnenen Haus-

haltsjahr vom neuen Landtag verabschiedet. Damit musste nach allen bisherigen Landtagswah-

len übergangsweise das Nothaushaltsrecht gemäß Artikel 100 ThürVerf in Anspruch genom-

men werden. Bei den letzten drei Wahlen des Thüringer Landtags hat sich, obwohl die Wahlen

2004 bereits im Juni und die Wahlen 2009 und 2014 Mitte September stattfanden, der Termin

der Verkündung des Haushaltsgesetzes für das jeweils darauffolgende Jahr immer weiter in das

neue Jahr hinein verschoben. Das Haushaltsgesetz 2015 wurde sogar erst nach Ablauf der

Hälfte des Jahres am 30. Juni 2015 verkündet. Hintergrund dafür war, dass nach den Koaliti-

onsverhandlungen erst Anfang Dezember 2014 die neugebildete Regierung ihre Arbeit auf-

nahm und mit der Erstellung eines Haushaltsplans begann. Das Haushaltsgesetz 2014 wurde

sodann am 22. April 2015 in den Landtag eingebracht.

Damit ist festzuhalten, dass - anders als nun in Thüringen beabsichtigt - noch keines der Haus-

haltsgesetze in der ablaufenden Wahlperiode für ein Haushaltsjahr erlassen wurde, das voll-

ständig in der neuen Legislaturperiode lag. Der Wahltag lag also immer im letzten Haushalts-

Jahr, über das beschlossen wurde. Außerdem zeigt der Blick in die Praxis der Vergangenheit,

dass Wahlen bisher immer zwischen frühestens Mitte Juni und spätestens Mitte Oktober statt-

gefunden haben. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde bisher noch kein Thüringer Landtag ge-

wählt.

Ein bundesweiter Vergleich zeigt, dass in den anderen Bundesländern gelegentlich Wahltermi-

ne in das erste Jahr eines Doppelhaushalts fielen. Jedoch wurde auch in den anderen Bundes-
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ländern in keinem Fall ein Haushalt ausschließlich mit Wirkung für ein Haushaltsjahr beschlos-

sen, das in Ganze nach der Legislaturperiode des beschließenden Parlaments lag.11

Im Einzelnen gilt folgendes:

In vielen Bundesländern werden auch Doppelhaushalte verabschiedet, von denen ein Rech-

nungsjahr gänzlich in die nächste Legislaturperiode fällt.

So wurde in Hessen zu Beginn des Jahres 2018 ein Haushaltsgesetz für den Doppelhaushalt

2018/2019 verabschiedet, obwohl im Herbst 2018 Landtagswahlen stattgefunden haben und

der Haushaltsplan für das Jahr 2019 somit in die neue Legislaturperiode fällt. Auch hat der

Landtag von Mecklenburg-Vorpommern bereits mehrfach Doppelhaushalte beschlossen, von

denen jeweils das zweite Jahr in ein Rechnungsjahr nach den Wahlen fiel (Haushaltsgesetz

2016/2017 und Haushaltsgesetz 2006/2007). Der saarländische und der sächsische Landtag

beschließen ebenfalls jeweils Haushaltsgesetze ohne besondere Rücksicht auf die Wahljahre.

So werden insbesondere im Freistaat Sachsen nur noch Doppelhaushalte beschlossen, wes-

halb bei einer fünfjährigen Legislaturperiode regelmäßig Haushaltsgesetze für die Jahre nach

den Wahlen zum neuen Parlament verabschiedet werden. Auch in Hamburg werden seit 2005

nur noch Doppelhaushalte verabschiedet, was zur Folge hatte, dass das Haushaltsgesetz

2015/2016 das Rechnungsjahr, in dem bereits am 15. Februar 2015 die Wahl zur

21. Hamburgischen Bürgerschaft stattfand, sowie das erste Jahr der neuen Legislaturperiode

umfasste.

Im Freistaat Sachsen wurde im Rahmen der ersten Aufstellung eines Doppelhaushalts für die

Jahre 1999/2000 diskutiert, ob das Haushaltsgesetz 2000 nach den Wahlen im Jahre 1999 un-

zulässig in die Rechte des neu gewählten Landtags eingreift. In der damaligen Diskussion be-

rief sich der damalige Staatsminister der Finanzen auf die höhere Planungssicherheit sowie auf

die Möglichkeit des neuen Landtags gegebenenfalls im Rahmen eines Nachtragshaushalts sei-

ne finanziellen Interessen einzubringen. Auch während der Beratungen über den Doppel-

haushält 2009/2010 wurde diese Diskussion erneut geführt, doch wurde hier ebenso darauf

hingewiesen, dass ein Doppelhaushalt unabhängig von den Landtagswahlen für mehr Pla-

nungssicherheit sorge und bei einer Verzögerung der Regierungsbildung das Nothaushaltsrecht

in Kraft treten würde, welches zu Einschränkungen im Haushaltsvollzug führt.

Vgl. etwa das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die Haushalts-
Jahre 2018 und 2019; das Gesetz Ober die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-
Vorpommern für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 oder auch das Gesetz über die Feststellung des
Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2009 und 2010.

12 Sächsischer Landtag des Freistaates Sachsen, Plenarprotokoll 2/85, 17. September 1998, S.6124.
13 Sächsischer Landtag des Freistaates Sachsen, Plenarprotokoll 4/119, 15. Oktober 2008, S.9808 f.
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In keinem Bundesland wurden bislang allerdings erhebliche Bedenken vorgebracht, wonach die

Aufstellung eines Haushaltsgesetzes für das auf die Wahl folgende Jahr im Rahmen eines

Doppelhaushalts rechtlich problematisch sein könnte und wo daraufhin von der Verabschiedung

des Gesetzes abgesehen wurde. Vielmehr kommt ein Gutachten des Wissenschaftlichen Diens-

tes des Landtags von Rheinland-Pfalz aus dem Jahre 1995 zu dem Ergebnis, dass die Rechte

des neuen Landtags nicht durch die Aufstellung eines Haushalts für das Jahr nach den Wahlen

beeinträchtigt sind. Allerdings hat bisher auch kein Bundesland einen Haushalt allein nur für

das Rechnungsjahr nach den Wahlen eingebracht. Vielmehr wurden diese Jahre jeweils von

den Doppelhaushalten abgedeckt. Zudem wird aktuell eine ähnliche Diskussion in Brandenburg

geführt, wo die Fraktion der CDU im Landtag die Verfassungsmäßigkeit des von der Regierung

eingebrachten Entwurfs des Doppelhaushaltes 2019/2020 bezweifelt und zur Bestätigung die-

ser Ansicht ein Rechtsgutachten von Prof. Dr. Gröpl vorgelegt hat. Dem steht jedoch ein Gut-

achten des Parlamentarischen Beratungsdienstes des Landtags Brandenburg vom

22. November 2018 entgegen, welches zu dem Ergebnis kommt, dass die Rechtslage in Bran-

denburg einen wahlperiodenübergreifenden Haushaltsplan grundsätzlich zulässt.16

Im Bundestag wiederum werden für jedes einzelne Jahr gesondert Haushaltgesetze und Haus-

haltsptäne verabschiedet. Vor Bundestagswahlen ist es Praxis, dass ein Haushaltsplan vor den

Wahlen erstellt und der Gesetzentwurf eingebracht wird, dieser dann aber vom Bundestag nicht

mehr beschlossen wird und der Diskontinuität unterfällt. So wird ein Haushaitsplan erarbeitet,

der nach der Konstituierung des neuen Bundestages als Vorlage für einen neuen Gesetzent-

wurf herangezogen werden kann.

Gutachtliche Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags Rheinland-Pfalz zum
Doppelhaushalt 1996/1997 vom 13. April 1995.
„Rechtsgutachten zur Frage der Verletzung des parlamentarischen Budgetrechts des Landtags Bran-
denburg wegen des Zeitpunkts der geplanten Einbringung und Verabschiedung des Doppelhaushalts
des Landes Brandenburg für die Haushaltsjahre 2019 und 2020" vom 30. August 2018 veröffentlicht
im Rahmen der Presseinformation vom 10.10.2018, URL: https://www.cdu-fraktion-
brandenburg.de/lokalas_1_1_1586_Gutachten-belegt-SPD-und-LINKE-planen-verfassungswidrigen-
Haushalt.html (Stand: 10.10.2018).

16 Parlamentarischer Beratungsdienst des Landtags Brandenburg, Wahlperiodenübergreifende Haus-

haltspläne, 22. November 2018, S. 24.
17 Zuletzt so geschehen mit dem Haushaltsgesetz 2018 (BT-Drs. 18/13000) vom 11. August 2017, das

nur in der 960. Plenarsitzung des Bundesrates am 22. September 2017 beraten wurde und mit der
Bundestagswahl am 24. September 2017 der Diskontinuität unterfiel. Der neue Entwurf des Haus-
haltsgesetzes 2018 in BT-Drs. 19/1700 vom 4. Mai 2018 wurde am 5. Juli 2018 beschlossen.
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///. Bisheriger Stand der rechtswissenschaftlichen Diskussion

Die Frage, welchen zeitlichen Grenzen das Budgetrecht des Landtags mit Blick auf das Ende

einer Legislaturperiode unterliegt, wird in der Fachliteratur eher kursorisch behandelt.18 Dabei

werden unterschiedliche Auffassungen vertreten.

Ohler sieht verfassungsimmanente Grenzen für mehrere Rechnungsjahre umfassende Haus-

haltpläne. So „würde der Grundsatz der Haushaltswahrheit in seiner Ausprägung als Gebot der

Schätzgenauigkeit verletzt, da das Prognoserisiko umso mehr steigt, je weiter der Haushalt in

die Zukunft weist. Ein solcher Haushalt hätte mithin keine solide tatsächliche Grundlage und

würde die Funktion des parlamentarischen Budgetrechts verfehlen." Das Budgetrecht künftiger

Landtage ziehe dagegen keine Grenze für die Feststellung mehrjähriger Haushalte. Ein künfti-

ger Landtag könne Haushaltsgesetze, die in seiner Legisiaturperiode noch in Geltung sind, im

Verfahren des Art. 99 ThürVerf abändern, vorausgesetzt, dass die Regierung einen entspre-

chenden Entwurf einbringt. Auch der Grundsatz der Diskontinuität erstrecke sich nur auf Geset-

zesvorlagen, nicht aber auf geltende Gesetze.

Heintzen vertritt für die Bundesebene die Auffassung, dass die §§ 9 Abs. 1 HGrG, 12 Abs. 1

BHO als zeitliche Obergrenze zwei Jahre (Doppelhaushalt) festsetzen, „wobei die Geltungs-

dauer die Dauer einer Wahlperiode, erst recht, wenn diese vorzeitig beendet wird, überschrei-

ten darf."21

Nach Kube darf hingegen „keinesfalls" der beschlossene Haushaltsplan „über das Ende des

Rechnungsjahres hinausreichen, in dem die Legislaturperiode endet".22

Dem entsprechend findet sich auch bei Siekmann im Zusammenhang mit der Geltungsdauer

des Haushaltsplans für mehrere Haushaitsjahre folgende Aussage: „Auch wenn die Neufassung

von Art. 110 II sehr flexible Gestaltungen ermöglicht, dürfen sie nicht dazu benutzt werden, die

wesentliche Stellung des Parlaments im Haushaltsverfahren zu durchbrechen. Das wäre bei

einer sehr langen Haushaltsperiode der Fall. Mit zunehmender Länge des Veranschlagungs-

Zeitraums wachsen die Schwierigkeiten, einigermaßen verlässliche Vorausschätzungen vorzu-

nehmen, so dass auch der Grundsatz der Haushaltswahrheit berührt wäre. Keinesfalls darf die

18 Vgl. allerdings jüngst Schmidt, DVBI2018, 1530 ff.
Ohler, in: Linck/Baldus u.a., Die Verfassung des Freistaats Thüringen, Art. 99 Rn. 10.

20 A. a, 0.

21 Heintzen, in: Münch/ Kunig, GG, Band 2, 6. Auflage, Art. 110, Rn. 9.
22

Kube, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 110 Rn.135.
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Dauer der Wahlperiode überschritten werden, da damit das Budgetrecht weitgehend entwerfet

würde."23

Reimer vertritt unter Bezugnahme auf Siekmann ebenso die Auffassung, dass „wegen Art. 20

Abs. 2, 38 Abs. 1 GG der Haushaltsplan aber grundsätzlich nicht länger als für die verbleibende

Dauer der Legislaturperiode gelten dürfen [soll]. Unschädlich - und in der Staatspraxis seit je-

her üblich - ist aber eine Laufzeit bis zum Ende des Rechnungsjahres, in dem die Legislaturpe-

riode endet.

Gemeinsam ist den genannten Auffassungen, dass es eine zeitliche Obergrenze für - nach

Haushaltsjahren getrennte - mehrjährige Haushaltspläne geben muss, weil die wesentliche

Stellung des Parlaments im Haushaltsverfahren und damit der verfassungsrechtliche Gehalt

des parlamentarischen Budgetrechts sowie die Schätzgenauigkeit und Vorhersehbarkeit und

damit auch der Grundsatz der Haushaltsklarheit mehrjährigen Haushaltsplänen Grenzen set-

zen.

Unterschiedlich gesehen wird in der Literatur dagegen die Frage, ob der Veranschlagungszeit-

räum für ein- oder mehrjährige Haushaltspläne über das Ende des Rechnungsjahres hinausrei-

chen darf, in dem die Legislaturperiode endet. Gröpl äußert sich dazu explizit dahingehend,

dass bei einem Wechsel der parlamentarischen Mehrheit im Bundestag zum Ende des alten

Haushaltsjahres eine Durchbrechung des Vorherigkeitsgrundsatzes anerkannt und ein neuer

Haushaltsplan erst nach den Bundestagswahlen aufzustellen sei. Siekmann, Kube und Rei-

mer vertreten - im Rahmen der Behandlung der Frage, wie lange der Veranschlagungszeitraum

für die Haushaltspläne maximal sein kann - die Auffassung, dass die Dauer der Wahlperiode

„keinesfalls" überschritten werden darf.

Versteht man die Äußerung von Siekmann in dem Sinne, dass die Haushaltsperiode in jedem

Fall mit der Wahlperiode zu enden hätte, also als Verbot für eine Ausweitung des Haushalts-

plans über das Ende der Legislaturperiode hinaus und damit in Übereinstimmung mit der An-

Sicht von Gröpl, beziehen sich beide vornehmlich auf eine Verletzung des Budgetrechts des

neu gewählten Parlaments (in dem Fall des Bundestages), das durch die Vorgabe des Haus-

haltsgesetzes des vorherigen Parlaments ausgehöhlt werden würde.

Siekmann, in: Sachs, GG, 8. Auflage, Art. 110 Rn. 61,
Reimer, in: Beck'scher Online-Kommentar Grundgesetz, Art. 110 Rn.62.

25
Gröpl, in: Bonner Kommentar zum Grundgesetz, 174. Aktualisierung, Art. 110 Rn. 21.
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Zu einem anderen Ergebnis gelangt der Wissenschaftliche Dienst des Landes Rheinland-

Pfalz. Das Demokratieprinzip und der daraus abgeleitete Grundsatz der Herrschaft auf Zeit

seien nur verletzt, wenn dem neu gewählten Landtag keine wirksamen haushaltsrechtlichen

Einflussinstrumente verblieben. Solche Einflussinstrumente ergeben sich in Rheinland-Pfalz

aus der Abhängigkeit der Amtsführung der Regierung vom Vertrauen des Landtags gemäß Arti-

kel 99 der Verfassung für Rheinland-Pfalz. Wird das Vertrauen entzogen, müssen demnach

der Ministerpräsident, die Landesregierung oder die betroffenen Minister zurücktreten. Der Par-

lamentarische Beratungsdienst des Landtags Brandenburg sieht in der Möglichkeit des neuen

Landtags, aus seiner Mitte heraus einen Nachtragshaushalt zu initiieren, eine hinreichende Ab-

Sicherung seines Budgetrechts.28

Beide Möglichkeiten sind jedoch nicht in gleicher Weise auf Thüringen übertragbar. Zwar sind

einfache Parlamentsbeschlüsse, mit der die Regierung oder einzelne Mitglieder politisch zum

Rücktritt aufgefordert werden, möglich. Ein rechtlich verbindliches destruktives Misstrauensvo-

turn gegen einzelne (geschäftsführende) Minister oder den Ministerpräsidenten kennt die Thü-

ringer Landesverfassung aber genauso wenig wie das vom Parlamentarischen Beratungsdienst

des Landtags Brandenburg angenommene Initiativrecht des Parlaments für einen Nachtrags-

haushält. Der Landtag kann rechtlich verbindlich das Misstrauen nur durch Wahl eines neuen

Ministerpräsidenten mit der Mehrheit seiner Mitglieder aussprechen (Art. 73 ThürVerf). Auch

Entwürfe zur Änderung des Haushalts können in Thüringen unstreitig ausschließlich von der

Regierung eingebracht werden (Art. 99 Abs. 3 Satz 1 Alt. 2 ThürVerf).29

IV. Verfassungsrechtlicher Rahmen der haushaltspolitischen Diskussion

Die verfassungsrechtliche Diskussion um die Frage der vorgezogenen Haushaltsgesetzgebung,

die in ähnlicher Form auch in anderen Ländern stattfindet, ist als Reaktion auf besondere ver-

fassungsrechtlich zu bewertende Lagen zu verstehen und zwingt zur Erörterung der verfas-

sungsrechtlichen Rahmenbedingungen und Zwecke des Budgetrechts des Parlaments im Ver-

hältnis zu anderen Verfassungswerten.

26 Gutachtliche Stellungnahme vom 13. April 1995.
27 A.a. 0,8.8.

28 A.a.O. S.9 f.; Nach Lieber, in: Lieber/lwers/Ernst, Verfassung des Landes Brandenburg, Art. 101 Anm.
5 steht dagegen - wie in Thüringern - nur der Landesregierung das Initiativrecht für den Haushalt zu.

Für das Grundgesetz ergebe sich dies aus Art. 110 Abs. 3, 113 Abs. 1 Satz 1 GG und gehöre für
Brandenburg zum ungeschriebenen Verfassungsrecht.
Ohler, in: Linck/Baldus u. a., Die Verfassung des Freistaats Thüringen, Art. 99 Rn. 24; Hopfe, in:
Linck/Jutzi/Hopfe, Die Verfassung des Freistaats Thüringen, 1994, Art. 99, Rn. 3.
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Zunächst ist festzustellen, dass eine Staatspraxis zu gerade diesem Vorhaben völlig fehlt. Er-

kennbar stellt das Vorziehen der Haushaltsgesetzgebung einen Versuch dar, auf zunehmende

Unsicherheiten über die Möglichkeit der Regierungsbildung nach einer Wahl zu reagieren und

soll in grundsätzlich anerkennenswerter Absicht Rechtssicherheit für den Haushaltsvollzug

schaffen. Dabei könnte ein vorgezogenes Haushaltsgesetz des alten Landtags im Verhältnis zu

einer langen Nothaushaltsführung ebenso hinzunehmen sein wie die Fortexistenz einer ge-

schäftsführenden Landesregierung, wenn im dritten Wahlgang (Art. 70 Abs. 3 ThürVerf) kein

Kandidat mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen erhalten hat. Immerhin könnte ein solches Konti-

nuitätsargument gegen budgetpolitische Bedenken zumindest darauf verweisen, dass relativ

unbeachtet Übergriffe in künftige Wahlperioden im Rahmen von Doppelhaushalten in einigen

Ländern seit langem von der Staatspraxis geduldet werden und in der Zeitdauer des Ubergriffs

dem hier zu beurteilenden Fall entsprechen. Wäre ein solches Kontinuitätsargument anzuer-

kennen, könnte auch die Überlegung erwogen werden, Vorsorge für die kommende Wahlperio-

de mittels eines Doppelhaushalts zu treffen und damit für die Ubergangszeit Rechtssicherheit

zu schaffen.

Eine vorgezogene Haushaltsgesetzgebung löst in Abhängigkeit von den nach der Neuwahl be-

stehenden Verhältnissen unterschiedliche, jeweils in die Betrachtung einzubeziehende Folgen

aus. Erringt die regierende Mehrheit erneut den Regierungsauftrag, sind die Beschränkungen

des Budgetrechts des neuen Landtags eher theoretischer Natur. In diesem Fall steht zu erwar-

ten, dass eine Regierungsbildung zügig fortschreitet und die neuen Fraktionen „ihre Regierung"

ebenso zügig zu einer etwaigen Anpassung des Etats im Wege der Nachtragshaushaltsgesetz-

gebung anhalten. Findet sich eine neue Mehrheit, kommt es ebenso - wenn auch unter Um-

ständen mit einiger Verzögerung - zu einer an die neuen Anforderungen angepassten Etatisie-

rung. Für diese beiden Fälle ist die Handlungsoption der vorgezogenen Haushaltsgesetzgebung

allerdings wohl nicht in erster Linie gedacht und politisch scheinbar nicht besonders problema-

tisch. In Betracht zu ziehen ist allerdings die Gefahr, dass künftig jede regierungstragende

Mehrheit danach trachten könnte, ihre „politische Wirksamkeit" um ein bis zwei Jahre in die

neue Legislaturperiode hinein zu verlängern. Dies würde der erwünschten Wirksamkeit der Pe-

riodizität der demokratischen Legitimation Abbruch tun, ebenso dem Grundsatz der Verantwor-

tungsklarheit: Wer wäre für missliche Ausgabengestaltungen verantwortlich - der alte oder der

neue Landtag bzw. die alte oder die neue Regierung?

Vgl. Morlok/ Kalb, Die Wahl des Ministerpräsidenten nach Art. 70 Abs. 3 ThürVerf, ThürVBI. Heft
7/2015, S. 153 ff.; Zeh, Anforderungen der Verfassung des Freistaats Thüringen an die Wahl des Mi-

nisterpräsidenten durch den Landtag, ThürVBI. Heft 7/2015, Seite 161 ff.; Dressel/ Gogolin, Die Wahl
des Thüringer Ministerpräsidenten im dritten Wahlgang, LKV 10/2015, Blatt 433 ff.; siehe auch Be-
Schlüsse der Landtagspräsidentenkonferenz vom 5. bis 7.6.2016 in Wiesbaden sowie der Direktoren-

konferenz vom 24. bis 26.4.2016 in Darmstadt.
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Bereits anders stellt sich die Situation dar, wenn sich keine neue regierungstragende Mehrheit

findet und es zu einer langen Zeit einer geschäftsführenden Regierung kommt. In diesem Fall

mag zwar in Einzelfällen der neue Landtag Leistungsgesetze modifizieren und damit auf die

Haushaltswirklichkeit Einfluss nehmen. Die Wahrnehmung der budgetpolitischen Gesamtver-

antwortung setzt jedoch die Bereitschaft der geschäftsführenden Landesregierung voraus, einer

„ad hoc"-Mehrheit im Landtag dazu die Chance erst zu eröffnen, in dem sie - und nur sie hat

diese Möglichkeit - die Initiative zu einem Nachtragshaushalt ergreift, wozu es in der Praxis

kaum kommen dürfte, da es sich weiterhin um dieselbe Landesregierung handelt, die diesen

Haushalt eingebracht hatte. Kommt es dagegen nach einer gegebenenfalls längeren Zeit der

geschäftsführenden Landesregierung sogar zu Neuwahlen, profitiert die ehemalige, zwischen-

zeitlich abgewählte Regierungskoalition möglicherweise politisch in einer rechtlich erheblichen

Weise von den Ausgabeermächtigungen des früheren Landtags. In den beiden letztgenannten

Fallgestaltungen liegt es auf der Hand, den Kontinuitätsgedanken mit der notwendigen zeitli-

chen Begrenzung jeder demokratisch legitimierten Herrschaft ins Verhältnis zu setzen. Ferner

sind die verfassungsrechtlichen Besonderheiten der Haushaltsgesetzgebung zu beachten,

nämlich das Gebot der Vorherigkeit und der Jährlichkeit. Hinzu kommt der dem Budgetrecht

innewohnende Gedanke der parlamentarischen Gesamtverantwortung für die (finanziellen) An-

gelegenheiten des Landes. Diese zielt nicht nur auf die Einzelheiten der Ausgaben- und Ein-

nahmengestaltung als budgetäre Seite der politischen Gestaltungsmacht des Landtags als

„obersten Organs der demokratischen Willensbildung" (Art. 48 Abs. 1 ThürVerf) ab. Es geht

auch um die Sicherung der budgetären Handlungsfähigkeit in der Zukunft. Dieser Gedanke hat

im verfassungsrechtlichen Grundsatz der Sparsamkeit , im Erfordernis der mehrjährigen Fi-

nanzplanung von Bund und Ländern32 und in der Schuldenbremse33 Ausdruck gefunden. In

concreto bedeutet dies: Findet die vorgezogene Haushaltsgesetzgebung am Ende eines Kon-

junkturzyklus statt und prägen gute finanzielle Möglichkeiten die Ausgabeermächtigungen, kann

das neue Parlament für geraume Zeit an diese „üppigen" Ausgaben gebunden sein. Diese Bin-

düng kann das Parlament zu umso schärferen Konsolidierungen in den verbleibenden Jahren

seiner Legislatur zwingen, seine parlamentarischen Optionen weiter beschneiden und sogar die

erwünschte Regierungsbildung erschweren, da keine neue Regierungskoalition die Verantwor-

tung für die „Sünden" des alten Landtags zu übernehmen bereit ist.

Aufgabe der nachfolgenden rechtlichen Würdigung ist, den Aussagegehalt verfassungsrechtli-

eher Vorgaben im Hinblick auf die beschriebenen Konfliktlagen zu hinterfragen und mögliche

Zur verfassungsrechtlichen Verankerung des Grundsatzes aus § 7 LHO vgl. Ohler, in: Linck/Baldus

u.a., Die Verfassung des Freistaats Thüringen, Art. 98 Rn. 27.
32 §§ 9 und 14 StabG i. V. m. § 50 HGrG.
33 Art. 109 Abs. 3 GG, §181-1-10.
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Risiken und Handlungsoptionen im Hinblick auf eine vorgezogene Haushaltsgesetzgebung auf-

zuzeigen.

C. Rechtliche Würdigung

Der vorgesehene Weg der Haushaltsgesetzgebung für das Jahr 2020 ist keinen verfassungs-

rechtlichen Risiken ausgesetzt, wenn er entweder der einzige Weg ist, um dem Vorherigkeits-

gebot zu entsprechen (dazu l.) oder als einfaches Gesetz im bloß formellen Sinne höherrangi-

gen Verfassungsbestimmungen nicht widerspricht (dazu II.).

/. Verfassungsrechtliche Verpflichtung zur Vorlage des Haushaltsgesetzes für das Jahr

2020 aus dem Vorherigkeitsgebot des Art. 99 Abs. 1 Satz 1 ThürVerf

Für die Landesregierung sowie für den 6. Thüringer Landtag könnte eine verfassungsrechtliche

Verpflichtung bestehen, bereits ein Haushaltsgesetz und einen Haushaltsplan für das Haus-

haltsjahr 2020 zu entwerfen und zu beschließen, da absehbar ist, dass das Gesetz nach den

Landtagswahlen Ende Oktober nicht rechtzeitig vor Beginn des neuen Jahres verabschiedet

werden kann. Eine vergleichbar strikte Verpflichtung zur Etatisierung ergibt sich aus dem Recht

der europäischen Haushaltsüberwachung der Mitgliedstaaten durch die europäische Union

wohl noch nicht.34

1) Grundsatz der Vorherigkeit nach Art. 99 Abs. 1 Satz 1 ThürVerf

Eine solche Verpflichtung könnte sich aus dem Grundsatz der Vorherigkeit in Art. 99 Thüringer

Verfassung ergeben.

34
Ohler, in: Linck/Baldus u. a., Die Verfassung des Freistaats Thüringen, Art. 99 Rn. 3.
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a) Geltung des Vorherigkeitsgrundsatzes für Landtag und Landesregierung

Der Freistaat Thüringen hat - wie das Grundgesetz in Art. 110 Abs. 2 Satz 1 und nahezu alle

Verfassungen der Länder - die Grundsätze der Periodizität und der Vorherigkeit des Haushalts

auf der Ebene der Verfassung verankert. Im Wortlaut schreibt Art. 99 Abs. 1 Satz 1 der Thürin-

ger Verfassung (ThürVerf) vor:

Der Haushaltsplan wird vor Beginn der Rechnungsperiode für ein oder mehrere

Rechnungsjahre, nach Jahren getrennt, durch das Haushaltsgesetz festgestellt.

Bereits unmittelbar der Wortlaut der Verfassung legt also fest, dass der Haushaltsplan im vo-

raus, das heißt vor Ablauf des vorherigen Haushaltsjahres und damit vor Beginn des neuen

Haushaltsjahres, für das er die zu erwartenden Einnahmen und die vorgesehenen Ausgaben

festlegt, verkündet werden muss. Der Vorherigkeitsgrundsatz verpflichtet alle an der Haushalts-

gesetzgebung beteiligten Verfassungsorgane, insbesondere die im Freistaat Thüringen mit ei-

nern Initiativmonopol ausgestattete Regierung, den Haushalt vor Beginn des (ersten) Rech-

nungsjahres (synonym Haushaltsjahres) so einzubringen, dass das Parlament vor Ablauf des

vorausgegangenen Haushaltsjahres noch über ausreichende Zeit für parlamentarische Bera-

tungen verfügt und den Haushalt vor Beginn des Rechnungsjahres verabschieden kann.36 Für

die Landesregierung wird der Grundsatz der Vorherigkeit in der Landeshaushaltsordnung ein-

fachgesetzlich verdichtet und konkretisiert. Nach den Regelungen über die Aufstellung des

Haushaltsplans im Verantwortungsbereich der Landesregierung (Teil IV ThürLHO) hat diese

den Entwurf des Landeshaushaltsplans nicht nur in einem besonderen nicht nur durch die Ge-

meinsame Geschäftsordnung geregelten Verfahren aufzustellen und vor Beginn des Haushalts-

Ähnliche Regelungen des Vorherigkeitsgrundsatzes finden sich in den Verfassungen der anderen
Länder: Baden-Württemberg Art. 79 Abs. 2 Satz 2; Bayern Art. 78 Abs. 3; Brandenburg Art. 101
Abs. 3 Satz 1; Bremen Art. 131 Abs. 2 Satz 1; Hessen Art. 139 Abs. 2 Satz 2; Mecklenburg-
Vorpommern Art. 61 Abs. 2; Niedersachsen Art. 65 Abs. 4; Nordrhein-Westfalen Art. 81 Abs. 3 Satz 1;
Rheinland-Pfalz Art. 116 Abs. 2 Satz 1; Saarland Art. 105 Abs. 1 Satz 3; Sachsen Art. 93 Abs. 2
Satz 2; Sachsen-Anhalt Art. 93 Abs. 2 Satz 1; Schleswig-Holstein Art. 50 Abs. 2, wobei nur Baden-

Württemberg und Sachsen eine „SolF-Regelung verwenden, die übrigen Länder verwenden die For-

mulierung „ist" oder „wird" (...vor Beginn ... ) festgestellt. In den zwei Ländern, in denen die Vorherig-
keit nicht ausdrücklich in der Verfassung normiert ist, kann systematisch aus den jeweiligen Regelun-
gen über den Haushaltsvorgriff (Berlin Art. 89 Abs. 1 Satz 1 und Hamburg Art. 67 Abs. 1) geschlossen
werden, dass auch hier der Haushaltsplan bis zum Schluss des - vorherigen - Rechnungsjahres fest-
zustellen ist. Das Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder

(Haushaltsgrundsätzegesetz) setzt die Vorherigkeit des Haushaltsplans voraus, wenn es in § 8 Abs. 2
regelt, dass der Haushaltsplan u.a. alle im Haushaltsjahr „zu erwartenden" Einnahmen, und alle „vo-
raussichtlich zu leistenden" Ausgaben enthält. Vgl. Tappe, Das Haushaltsgesetz als Zeitgesetz,
Duncker& Humblot Verlag 2008, 1. Auflg, S. 132 f.

36 BVerfGE 45, 1 <33>; in der Folge auch: BVerfGE 66, 26 <38>; 92, 130 <137>; 119, 90 <120 ff>; Ver-
fGH NRW, Urteil vom 30.11.2012, Umdruck S. 22 ; NdsStGH, Beschl. v. 01.11.1998, NVwZ 1999,
294 f.
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Jahres in den Landtag einzubringen. Sie soll dies auch in der Regel spätestens in der ersten

Sitzungswoche des Landtags nach dem 1. September tun (§ 30 Abs. 1 ThürLHO).

Die langjährige Staatspraxis einer großzügigen Inanspruchnahme der vorläufigen Haushaltsfüh-

rung (nach Art. 11 1 GG, entsprechend Art. 100 ThürVerf) wurde vom Bundesverfassungsgericht

bereits in seiner Entscheidung im 45. Band im Jahre 1977 gerügt. Die vorläufige Haushaltsfüh-

rung sei lediglich als kurzfristige Ausnahmesituation gedacht, steht mit der verfassungsrechtli-

chen Lage schwerlich in Einklang und wahrt den Vorrang des Haushaltsgesetzgebers nur unzu-

länglich.37

Der Grundsatz der Vorherigkeit sichert das Budgetrecht des Parlaments. Er folgt aus dem

Zweck des Haushaltsplans, die im Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen zu prognostizieren

und die mittelbewirtschaftenden Stellen der Verwaltung in Form konkreter Haushaltsmittel zu

ermächtigen, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Wenn der Haushaltsplan

seine Aufgabe erfüllen soll, die Exekutive in ihrem Finanzgebaren zu steuern und damit das

parlamentarische Budgetrecht zu sichern, muss er vor Beginn des Haushaltsjahres vorliegen,

denn nur so kann der Vorrang des Haushaltsgesetzgebers gegenüber der Exekutive rechtlich

gewahrt werden.38

Dem entsprechend leitet der Verfassungsgerichtshof NRW sowohl aus dem Wortlaut der nord-

rhein-westfälischen Verfassungsvorschrift als auch aus dem Sinn und Zweck des Vorherigkeits-

gebots, sowohl die Budgethoheit des Parlaments in zeitlicher Hinsicht als auch die Leitungs-

funktion des Haushalts für das gesamte Haushaltsjahr zu sichern, ab, dass es sich bei dem

Vorherigkeitsgebot nicht um ein bloßes Terminziel handelt, das in das politische Ermessen der

beteiligten Verfassungsorgane gestellt wäre, sondern um eine zwingende Verpflichtung und

grundsätzlich verbindliche Terminvorgabe. Auch der verfassungssystematische Befund, wo-

nach mit den Regelungen über die vorläufige Haushaltsführung die Verfassung selbst Vorkeh-

rungen für den Fall des etatlosen Zustands trifft, spricht nach Auffassung des Verfassungsge-

richtshofs NRW sowie des niedersächsischen Staatsgerichtshofs nicht gegen die Verbindlich-

keit des Vorherigkeitsgebots, da das Nothaushaltsrecht nur eine zur Aufrechterhaltung der

37 BVerfGE 45, 1 <33>; So auch NdsStGH, Beschl. v. 01.11.1998, NVwZ 1999, 294 f für Niedersachsen

und VerfGH Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 30.10.2012, Umdruck S. 24 f für Nordrhein -Westfalen.

Tappe, Das Haushaltsgesetz als Zeitgesetz, S. 13; Gröpl, Bonner Kommentar zum Grundgesetz, 174.
Aktualisierung September 2015, Art. 110 Rn. 259; BVerfGE 45, 1 <31 >; BVerfGE 119, 96 <122>.

39 Art. 81 Abs. 3 Satz 1 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen: „Der Haushaltsplan wird [...] vor Beginn
des ersten Haushaltsjahres durch das Haushaltsgesetz festgestellt".

40 VerfGH Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 30.10.2012, Umdruck S. 23 f; NdsStGH, Beschl. v.

01.11.1998, NVwZ 1999, 294 f; Hillgruber/Drüen, in: von Mangoldt, Hermann /Klein, Friedrich/ Starck,
Christian (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Art. 110 Rn.89,98.
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Staatsfunktionen erforderliche Fehlerfolgenregelung in Form einer Ubergangsvorschrift für die

kurzfristige Ausnahmesituation des etatlosen Zustands darstellt, die die Pflicht zur Wiederher-

Stellung der Rechte des Parlaments unberührt lässt.

Auch für die Verfassungslage in Thüringen kann die Argumentation des Verfassungsgerichts-

hofs NRW sowohl hinsichtlich des Wortlauts der Verfassungsbestimmung, der in der Thüringer

Verfassung inhaltlich mit dem in der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen überein-

stimmt, als auch bezüglich des o. g. Sinn und Zwecks der Vorschrift sowie hinsichtlich der Ver-

fassungssystematik in gleicher Weise Geltung beanspruchen. Es finden sich keine Anhalts-

punkte, die in Thüringen abweichend von der Rechtslage in NRW und Niedersachsen für eine

nur eingeschränkte Verbindlichkeit des Vorherigkeitsgebots sprächen.

Vielmehr hat ebenso das Bundesverfassungsgericht (vor Einrichtung des Thüringer Verfas-

sungsgerichtshofs) ausdrücklich auch für Thüringen aus Art. 99 Abs. 1 Satz 1 ThürVerf für alle

am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Verfassungsorgane die Verpflichtung abgeleitet, daran

mitzuwirken, dass der Haushaltsplan vor Ablauf des vorherigen Haushaltsjahres verabschiedet

werden kann, denn „nur so kann der Vorrang des Haushaltsgesetzgebers gegenüber der Exe-

kutive gewahrt werden."43 Das Hinausschieben der Haushaltsberatungen über den Jahres-

Wechsel bedeute einen „den verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht entsprechenden etatlosen

Zustand".44 Dieses Urteil befasst sich jedoch mit der Aussetzung der Haushaltsberatungen bis

zur Vorlage der Prüfungsergebnisse des Landesrechnungshofes und nicht mit der Besonder-

heit, dass die Haushaltsaufstellung und -beratung erst nach einer Landtagswahl begonnen

werden.

Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass aus Art. 99 Abs. 1 Satz 1 ThürVerf eine ver-

fassungsrechtliche Verpflichtung aller beteiligten Verfassungsorgane abzuleiten ist, daran mit-

zuwirken, dass der Haushalt noch vor Beginn des Jahres 2020 verabschiedet und verkündet

wird. Auf ein Verschulden oder pflichtwidriges Verhalten der beteiligten Verfassungsorgane im

Falle einer Verzögerung kommt es insoweit nicht an.45 Die Verpflichtung der Thüringer Landes-

Vgl. Ohler, in: Linck/Baldus u. a., Die Verfassung des Freistaats Thüringen, Art. 90 Rn. 6.
Der niedersächsische Staatsgerichtshof lässt zwar offen, ob „besondere Gründe eine Ausnahme vom
Vorherigkeitsprinzip rechtfertigen könnten". Er verlangt aber gleichzeitig, dass selbst dann, wenn eine
Neubildung der Regierung nach Landtagswahlen oder ein anderer Grund es der Landesregierung er-
schwert, die programmatischen politischen Grundlagen, von denen sie sich bei der Erarbeitung der
Haushaltsvorlage leiten lassen will, frühzeitig festzulegen, der Haushaltsentwurf so rechtzeitig einzu-
bringen ist, dass er vor Beginn des Haushaltsjahres im Landtag beraten werden kann.

43 BVerfGE92, 130.
44 A. a. 0.

45 BVerfGE119,96<123>.
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regierung bezieht sich vor allem auf die vorparlamentarische Initiativphase des Haushaltsauf-

stellungsverfahrens und die Erstellung des Entwurfs des Haushaltgesetzes mit dem Haushalts-

plan für das Rechnungsjahr 2020 und dessen Einbringung in das Parlament. Der Landesre-

gierung kommt insoweit eine besondere Verantwortung zu, da sie mit der Vorlage des Haus-

haltsentwurfs erst die Grundlage für das parlamentarische Verfahren schafft. Weder Landes-

regierung noch der Landtag selbst dürfen bewusst einen etatlosen Zustand anstreben und unter

Vermeidung der haushalterischen Gesamtverantwortung mit dem Mittel des Nothaushaltsrechts

operieren.

b) Umfang der Geltung der Vorherigkeit bei Wahlperiodenwechsel

Auf der anderen Seite ist jedoch ebenso anerkannt, dass der verfassungsrechtliche Grundsatz

der Vorherigkeit und die Pflicht zur Vermeidung etatloser Zustände nicht schrankenlos gelten.

Namentlich bei Neuwahlen können Verzögerungen der Haushaltsgesetzgebung und in der Foi-

ge etatlose Zustände ausnahmsweise hinzunehmen sein.

Zwar hat die Thüringer Verfassung im Spannungsfeld zwischen der Budgethoheit des Parla-

ments und der Notwendigkeit einer kontinuierlichen Haushaltsführung mit den Regelungen über

die vorläufige Haushaltsführung in Art. 100 ThürVerf Vorsorge für die etatlose Zeit getroffen,

wenn der Haushalt - unter Verstoß gegen die in Art. 99 Abs. 1 Satz 1 ThürVerf angeordnete

Vorherigkeit - verspätet festgestellt wird. Der vorläufigen Haushaltsführung der Landesregierung

im Rahmen des Nothaushaltsrechts sind jedoch in Art. 100 ThürVerf enge Grenzen gezogen,

die die auch nach Fristablauf fortbestehende Pflicht aller beteiligten Verfassungsorgane, das

noch fehlende Haushaltsgesetz so zügig wie möglich zu verabschieden, unberührt lassen.49 So

ist bis zum Inkrafttreten des Haushaltsgesetzes strikt zu prüfen, ob die Ausgaben tatsächlich

gesetzlich oder in sonstiger rechtlich verpflichtender Weise geboten und zeitlich unaufschiebbar

sind. Somit soll das Nothaushaltsrecht lediglich den Verstoß gegen das verfassungsrechtliche

Gebot der Vorherigkeit auffangen und nicht eine Alternative zur rechtzeitigen Aufstellung des

Haushalts bieten (vgl. oben).

Zum Procedere des Haushaltsverfahrens vgl. Ohler, in: Linck/ Baldus u. a., Die Verfassung des Frei-

Staats Thüringen, Art. 99 Rn. 24.
47 NdsStGH, Beschl. v. 01.11.1998, NVwZ 1999, 294 f.

Ohler, in: Linck/Baldus u. a., Die Verfassung des Freistaats Thüringen, Art. 99 Rn. 6.

BVerfGE 119, 96 <121>; Tappe, Das Haushaltsgesetz als Zeitgesetz, S.147.
Ohler, in: Linck/ Baldus u. a., Die Verfassung des Freistaats Thüringen, Art. 100 Rn. 10.
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Auf der anderen Seite sprechen die dem Nothaushaltsrecht gezogenen Grenzen im Sinne des

Grundsatzes der Einheit der Verfassung zum Schutz des Budgetrechts eines neuen Landtags

bei einem Wahlperiodenwechsel erst Recht gegen eine vorgezogene und insofern vorherige

Haushaltsgesetzgebung. Dies ergibt sich aus folgender Überlegung. Das Nothaushaltsrecht

gemäß Art. 100ThürVerf orientiert sich an dem vorherigen Haushaltsplan und den bereits be-

stehenden Verpflichtungen. In der Regel werden die Ausgabezwecke des Vorjahres einge-

schränkt fortgesetzt und zunächst keine neuen Empfänger und Maßnahmen mit Haushaltsmit-

teln bedacht. Für die Dauer der vorläufigen Haushaltsführung wird im Grunde genommen das

bisherige finanzpolitische Programm lediglich fortgeschrieben. Daher wird dieses Instrument

dem Primat der budgetpolitischen Letztverantwortung des Landtags nicht gerecht. Diesem Um-

stand kommt im Fall des Wahlperiodenwechsels naturgemäß besondere Bedeutung zu, da nun

davon ausgegangen werden kann, dass alte und neue Regierung und die sie jeweils tragenden

politischen Kräfte differieren. Erst Recht kann in dieser Konstellation aber ein vom alten Land-

tag beschlossenes Haushaltsgesetz, das möglicherweise durch eine über das Haushaltsjahr

hinausgehende Fortschreibung sogar politische Gestaltungsyorhaben der ehemaligen regie-

rungstragenden Mehrheit umsetzt, verfassungsrechtlich nicht gewünscht und nur in Ausnahme-

fällen hinzunehmen sein. Mit anderen Worten: Wenn der Schutz des parlamentarischen

Budgetrechts innerhalb einer Wahlperiode die „Flucht in den Nothaushalt" verbietet, könnte im

Wechsel der Wahlperiode zum Schutz ebendieser effektiven Wahrnehmung des parlamentari-

sehen Budgetrechts zumindest erwogen werden, einen Nothaushalt als geringeren Eingriff im

Verhältnis zu einem „oktroyierten" Gestaltungshaushalt aus der vorangegangenen Wahlperiode

hinzunehmen (zu Einzelfragen s.u.).

Für diese Auffassung spricht neben der Staatspraxis in Thüringen (vgl. oben B) auch der Sinn

und Zweck des Vorherigkeitsgebots. Das Vorherigkeitsgebot bildet den Nukieus der tatsächli-

chen budgetären Gesamtverantwortung des Parlaments und den Ausgangspunkt seiner Steue-

rungs- und Kontrollwirkung. Heintzen formuliert plastisch, dass der Grundsatz der Periodizität,

wonach der Haushalt grundsätzlich nur für ein Jahr vor Beginn des Haushaltsjahres aufzustel-

len ist, auch als „alljährlicher Bittgang (der Regierung) zum Parlament"52 verstanden werden

kann. In einer parlamentarischen Demokratie, wie sie das Grundgesetz beschreibt und im

Rahmen des Homogenitätsprinzips den Ländern vorgibt, entspricht es dem Regelfall, dass sich

die den „Bittgang" antretende Exekutive von der Zustimmung ihrer parlamentarischen Mehrheit

getragen weiß. Der von der Regierung einzubringende Haushaltsentwurf fußt nicht mehr nur,

wie zu Zeiten des Konstitutionalismus, auf der fachlichen Zusammenstellung der voraussichtlich

Tappe, Das Haushaltsgesetz als Zeitgesetz, S.235.
Heintzen in von Münch/Kunig, Grundgesetz, Band II, 6. Aufl. 2012, Art. 110 Rdnr. 9 m.w.N..
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erforderlichen und zur Verfügung stehenden Finanzmittel (Grundsatz der Haushaltswahrheit),

sondern auch auf politischen Programmen, wie sie sich aus Koalitionsverträgen oder weiteren

politischen Absprachen zwischen der Regierung und den sie tragenden Fraktionen und Abge-

ordneten ergeben. Mit dem Haushaltsgesetz als Gesetz im bloß formellen Sinne ermächtigen

die vom Volk gewählten Abgeordneten „ihre" Regierung gerade dort zum Handeln, wo keine

gesetzlichen Ansprüche und Verpflichtungen bestehen. Dieser Aspekt der begrenzten demokra-

tisch legitimierten Ermächtigung findet verfassungsrechtlich auch im Jährlichkeitsgebot der

Haushaltsgesetzgebung Ausdruck, das dem Parlament eine sonst übliche, zeitlich unbegrenzte

Regelung verwehrt (Art. 99 Abs. 1 Satz 1 ThürVerf).

Mithin setzt das Vorherigkeitsprinzip idealiter einen legitimen Steuerungs- und Ermächtigungs-

Willen voraus, den es zur Wahrung der etatmäßigen Gesamtverantwortung des Parlaments ver-

fassungsrechtlich absichert. Soweit es im Falle der Neuwahl des Landtags an einer solchen

Verbindung fehlt, kommt eine Lockerung des Vorherigkeitsgrundsatzes als Verfassungsgebot

zu Recht in Betracht.53

2) Einhaltung des Vorherigkeitsgebots beim Haushalt 2020

Fraglich ist, wie die an der Haushaltsgesetzgebung beteiligten Verfassungsorgane dem Grund-

satz der Vorherigkeit nach dem oben genannten Maßstab bei der Aufstellung und Beratung des

Haushalts 2020 im Wahljahr 2019 zu entsprechen haben, sofern es bei dem genannten Wahl-

termin bleibt.

Im Hinblick auf die bisherige Praxis der Haushaltsaufstellungen und -beratungen kann in der

Regel dann der Verpflichtung aus dem Vorherigkeitsgrundsatz entsprochen werden, wenn die

Einbringung des Entwurfs des Haushaltsgesetzes gemäß der gesetzlichen Vorgabe des

§ 30 Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) spätestens in der ersten Sitzungswoche des Land-

tags nach dem 1. September erfolgt.

In den neun Fällen, in denen das Haushaltsgesetz im September des Vorjahres im Landtag

eingebracht worden ist, hat jeweils eine Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt vor dem

Jahreswechsel stattgefunden, selbst wenn die erste Lesung erst im Oktober erfolgt ist. Lediglich

in einem Fall - beim (derzeit letzten) Haushaltsgesetz für die Jahre 2018/2019 - trat das Gesetz

53 Unbeschadet bleibt die Möglichkeit des Parlaments, zum Schutz des Interesses an einem gesicherten
Verwaltungsvollzug neben der Einräumung rechtlicher Ansprüche auch Verpflichtungsermächtigungen
zu Lasten späterer Haushalte zu begründen.
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erst im Februar 2018 in Kraft, obwohl die Einbringung und die erste Lesung des Gesetzentwurfs

bereits im August 2017 erfolgten.

Wenn jedoch - wie im Jahr 2019 - für den 27. Oktober Landtagswahlen vorgesehen sind, wür-

de ein gemäß § 30 ThürLHO im September 2019 vorgelegter Haushaltsentwurf der Diskontinui-

tat anheimfallen (§119 GO) und müsste nach der Landtagskonstituierung und Regierungsneu-

bildung neu eingebracht werden.54

Damit die beteiligten Verfassungsorgane Landesregierung und Landtag ihrer verfassungsrecht-

lichen Verpflichtung aus Art. 99 Abs. 1 Satz 1 ThürVerf dennoch auch in diesem Fall nachkom-

men können, könnte als eine Möglichkeit in Betracht kommen, dass - wie in den bisherigen Fäl-

len - die neue Landesregierung nach der Landtagswahl am 27. Oktober 2019 den Entwurf des

Haushaltsgesetzes 2020 mit dem Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020 auf-

stellt und unverzüglich in den Landtag einbringt. Wie bereits dargestellt, würde allerdings in die-

sem Fall die dann nach der Landtagswahl bis zum Jahreswechsel zur Verfügung stehende Zeit

nicht ausreichen, um nach der Regierungsbildung noch den Haushalt 2020 tatsächlich bis zum

Jahreswechsel in Kraft zu setzen.

Dem Vorherigkeitsgrundsatz würde hingegen auch entsprechen, jedenfalls die Aufstellung des

Haushalts gemäß § 30 Abs. 1 ThürLHO durch die aktuelle Landesregierung fristgemäß durch-

zuführen. Nach einer etwaigen Einbringung noch vor den Landtagswahlen in den 6. Landtag

wären beispielsweise eine Behandlung im Haushalts- und Finanzausschuss und auch erste

Anhörungen der kommunalen Spitzenverbände möglich. Auf dieser Grundlage könnte - unge-

achtet der formellen Diskontinuität - eine spätere Beratung eines neu eingebrachten Haushalts

durch den Landtag der 7. Wahlperiode gegebenenfalls beschleunigt und die Zeit der Nothaus-

haltsführung verkürzt werden.

Um den Grundsatz der Vorherigkeit optimal zur Geltung bringen zu können, müsste dagegen

entweder früher gewählt werden oder die Aufstellung und Einbringung des Entwurfs des Haus-

haltsgesetzes 2020 durch die Landesregierung wesentlich früher als nach § 30 ThürLHO im

Jahre 2019 erfolgen, so dass der Haushalt 2020 rechtzeitig vor der Landtagswahl im Oktober

beraten und somit folglich in jedem Fall vor dem Jahreswechsel 2019/2020 verkündet werden

kann. Dem 6. Thüringer Landtag würde es in diesem Fall gemäß Art. 99 Abs. 1 Satz 1 ThürVerf

obliegen, das vorgelegte Haushaltsgesetz bis zur Landtagswahl 2019 zu beraten und zu be-

schließen, damit der Haushalt sodann zum Jahresbeginn in Kraft treten kann. Diese letzte Vari-

54
Dette, in: Linck/ Baldus u. a., Die Verfassung des Freistaats Thüringen, Art. 50 Rn. 9.
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ante ist von der Landesregierung vorgesehen. Sie ist angesichts der anderen Möglichkeiten,

dem Vorherigkeitsgebot zu entsprechen, jedoch nicht der einzige gebotene Weg, um den An-

forderungen aus Art. 99 Abs. 1 S. 1 ThürVerf Genüge zu tun. Vielmehr könnte diese Verfah-

rensweise aus anderen Gründen verfassungsrechtlichen Risiken begegnen.

//. Grenzen einer Haushaltsgesetzgebung für 2020 aufgrund vorrangigen Verfassungs-

rechts

Der letztgenannten Alternative, nämlich einer Aufstellung und Beratung des Haushalts 2020

ausschließlich zur Wahrung des Vorherigkeitsgebots, könnten jedoch verfassungsrechtliche

Bedenken entgegenstehen, welche dennoch ein Absehen von einem Gesetzesbeschluss durch

den 6. Landtag erfordern oder einen solchen Beschluss nur unter besonderen Voraussetzungen

und Bedingungen möglich machen könnten. Derartige Gegengründe könnten sich aus den zeit-

lichen Grenzen des Budgetrechts in Verbindung mit dem demokratischen Grundsatz der zeitlich

begrenzten Legitimation staatlicher Herrschaft oder aus dem Grundsatz der Haushaltswahrheit

ergeben.

1) Budgetrecht des neuen Parlaments

a) Das parlamentarische Budgetrecht

Ein Verzicht auf einen Beschluss des Haushaltsgesetzes 2020 durch den jetzigen Gesetzgeber

könnte trotz des Grundsatzes der Vorherigkeit geboten sein, wenn ansonsten das Budgetrecht

des neu gewählten Landtags unzulässig einschränkt werden würde.

Die Vorherigkeit des Haushaitsbeschlusses dient insbesondere der wirksamen Ausgestaltung

des Budgetrechts des Parlaments gemäß Art. 99 Abs. 1 ThürVerf und soll dieses in zeitlicher

Hinsicht sichern. Demnach obliegt es dem Landtag, den Haushaltsplan mit dem Haushaltsge-

setz rechtzeitig zu beschließen. Im Rahmen der Beratungen können die Abgeordneten Ande-

rungen an dem von der Landesregierung eingebrachten Entwurf anregen. Das Budgetrecht ist

insbesondere eines der „wesentlichen Instrumente der parlamentarischen Regierungskontrolle,

die die rechtsstaatliche Demokratie entscheidend prägt".56 Der öffentliche Haushalt wird auch

als Gestaltungsmittel von Parlament und Regierung zur Realisierung politischer Ziele und Vor-

Ohler, in: Linck/ Baldus u. a., Die Verfassung des Freistaats Thüringen, Art. 99 Rn. 5.
56 BVerfG, Urteil vom 14. Januar 1986-2 BvE 14/83 -, juris, Rn. 126, BVerfGE.70, 324.
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Stellungen charakterisiert, soweit sie den Einsatz finanzieller Ressourcen erfordern.57 So enthält

der Haushaltsplan „- zeitlich begrenzt und ausgabenbezogen - ein Regierungsprogramm in

Gesetzesform" und spiegelt „die Regierungspolitik in Zahlen" wider. Dem Parlament soll

dadurch auch ermöglicht werden, dem Willen der Wähler angemessen Rechnung zu tragen.

Im Hinblick auf diese Besonderheiten des Haushalts könnte daher anders als bei Gesetzen

sonst üblich die Befugnis des Landtags der 6. Wahlperiode auch für zukünftige Zeiträume zu

handeln, begrenzt sein.

Diese Möglichkeit zur Verabschiedung eines „Regierungsprogramms in Zahlen" auch für das

erste Jahr seiner Wahlperiode steht grundsätzlich zumindest auch dem neu zu wählenden

Landtag der 7. Wahlperiode zu. Durch einen bereits vom Vorgängerlandtag beschlossenen

Haushalt könnte er in verfassungsrechtlich angreifbarer Weise in diesem Budgetrecht betroffen

sein. Der Beschluss des Haushaltsgesetzes 2020 durch den jetzigen Gesetzgeber könnte das

Budgetrecht des neu gewählten Landtags insofern einschränken, als dadurch - je nach Fallge-

staltung (s. o.) - die Möglichkeit entfiele, die durch den Wählerauftrag gesetzten politischen Zie-

le im ersten Jahr der Legislaturperiode auch finanziell zu untersetzen. Insbesondere ein Wech-

sei der parlamentarischen Mehrheit könnte daher eine Durchbrechung des Grundsatzes der

Vorherigkeit nicht nur ermöglichen, sondern auch erfordern, wenn ansonsten die alte Mehrheit

der neuen Regierung durch eine frühzeitige Feststellung des Haushaltsplans „ihren Stempel

aufdrücken" und die neue politische Mehrheit nicht eigene Schwerpunkte setzen könnte.

Dies gilt, wenn dem neuen Landtag hinsichtlich des Haushalts grundsätzlich eine eigene Rege-

lung durch eine Regelung des Vorgängerlandtags entzogen wäre oder jedenfalls einer Rege-

lung durch den Vorgängerlandtag in concreto verfassungsrechtliche Gegengründe entgegen-

stünden.

Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, Kohlhammer Verlag 2014, 2. Auflage, Einf. III. 5.
58 BVerfG, Urteil vom 18. April 1989-2 BvF 1/82 -, juris, Rn. 55, BVerfGE 79, 311.
59 BVerfG, Urteil vom 18. März 2014-2 BvE 6/12-juris, Rn. 161.

Gröpl, Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Art. 110 Rn. 261. Dies gilt letztlich unabhängig vom
Ausgang der Wahlen zum Landtag der 7. Wahlperiode. Zwar würden bei Bestehenbleiben der bisheri-

gen Mehrheitsverhältnisse im Landtag d'ie Schwerpunktsetzungen eines Haushaltsplans der aktuellen
Regierung und ein vom Landtag im Frühjahr 2019 beschlossenes Haushaltsgesetz für das Jahr 2020
eher auch dem Willen des neugewählten Landtags entsprechen. Hingegen ist aber bei einem Wech-
sei der Mehrheitsverhältnisse im Landtag und einem damit einhergehenden Wechsel der Landesre-

gierung anzunehmen, dass die beabsichtigte „Regierungspolitik in Zahlen" der alten Landesregierung
und die beabsichtigte „Regierungspolitik in Zahlen" der neuen Landesregierung deutlich auseinander-
fallen. Zudem könnte sich nach den nächsten Landtagswahlen wie bei vergangenen Wahlen der Zu-
schnitt der Ressorts verändern, was ebenfalls bei der Aufstellung des Haushaltsplans zu berücksichti-

gen wäre.
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Im Hinblick auf die unbestrittene Pflicht des Landtags, einen Haushalt auch in einem Wahljahr

und damit teilweise mit Geltung für die neue Wahlperiode aufzustellen und die bisher (nahezu)

unwidersprochene Staatspraxis, in Wahljahren Haushalte aufzustellen, die zeitlich auch für das

der Wahl folgende Jahr Geltung beanspruchen, erscheint die These, jede Erstreckung des

Budgetrechts auf den Zeitraum einer neuen Wahlperiode stelle sich als Verletzung des Budget-

rechts des neuen Landtags dar, als zu weitgehend. Dies ergibt sich u.a. schon daraus, dass

anerkanntermaßen frühere Landtage durch Personalbewilligungen, Verpflichtungsermächtigun-

gen oder die Ubertragbarkeit von Haushaltsansätzen in das Budgetrecht späterer Landtage

übergreifen (siehe unten).

Allerdings sind diese „Übergriffe" durch besondere verfassungsrechtliche Gründe gerechtfertigt.

Die Eigenverantwortung und Funktionsfähigkeit der anderen Staatsgewalten hat Verfassungs-

rang und setzt beispielsweise ständig zu finanzierende Personalkörper oder Liegenschaften

voraus. Längerfristige Projekte sind nur bei bestehender Finanzierungssicherheit durchführbar.

Die Wahrung der Handlungsfähigkeit der Landesverwaltung durch finanzielle Ermächtigungen

kann grundsätzlich als ein Argument für eine Erstreckung des Gesetzgebungsrechts in eine

neue Wahlperiode hinein in Betracht kommen.

Mithin kommt ein „Übergriff" in das Budgetrecht des neuen Landtags insbesondere dann in Fra-

ge, wenn hierfür ebensolche verfassungsrechtlich anerkannten Gründe von Gewicht vorliegen

und das Budgetrecht des neuen Landtags für einen Zeitraum, in dem ihm die politische Letzt-

Verantwortung zukommt, nicht im Kern entwerfet wird. Hinreichend wirksame Einflussfaktoren

zur zeitgerechten Wahrung der budgetären Verantwortung könnten sich aus Maßnahmen erge-

ben, die sich in ihrer realen Bedeutung ähnlich darstellen wie ein destruktives Misstrauensvo-

turn oder ein Initiativrecht zur Nachtragshaushaltsgesetzgebung (s. o.). Unter Verweis auf diese

Instrumente wurde ein Brandenburg und Rheinlang-Pfalz die Zulässigkeit einer budgetären

Vorbindung durch den Vorgängerlandtag bejaht.

b) Zulässige Einschränkungen des Budgetrechts?

Die Einschränkung des Budgetrechts des neu gewählten Landtags auf Grund des Beschlusses

des Haushaltsgesetzes 2020 durch den aktuellen Gesetzgeber könnte insbesondere dann zu-

lässig sein, wenn der neue Gesetzgeber dennoch mit hinreichendem Gewicht Einfluss auf das

Haushaltsgesetz 2020 nehmen kann und vor allem Änderungen im Wege der neuen Gesetzge-

bung einbringen könnte. Es kommt damit darauf an, ob gemessen an den Besonderheiten der

61 BVerfG, NVwZ, 2918, 51 (55 f.), dazu Poschmann, NVwZ, 2018, 71 (72).
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Haushaltsgesetzgebung hinreichende inhaltliche Gestaltungsmöglichkeiten und parlamentari-

sehe Verfahren dem Gesetzgeber des 7. Landtags zur Verfügung bleiben.62

Grundsätzlich bringen die regelmäßigen Wahlen zum Ausdruck, dass in Ausgestaltung des

Demokratieprinzips dem Parlament als legitimierter Vertretung des Volkes die Herrschaft nur

auf eine bestimmte Zeit verliehen wird und die Abgeordneten somit nur in dieser Zeit Einfluss

auf die Gesetzgebung nehmen können. „Mit der Wahl wird die Staatsgewalt auf Bundesebene

nicht nur nach Art. 20 Abs.1 und Abs. 2 GG legitimiert, sondern zudem auch dirigierender Ein-

fluss genommen, wie diese ausgeübt wird. Dadurch können sich die Machtverhältnisse re-

gelmäßig ändern und die neue Regierungsmehrheit muss über die Befugnis verfügen, die Ent-

Scheidungen vergangener Volksvertretungen entsprechend dem aktuellen Willen des Wahlvol-

kes zu revidieren. Diesem Prinzip könnte es widersprechen, wenn Parlamente Haushaltsgeset-

ze beschließen, die erst in Kraft treten, nachdem ihre Wahlperiode abgelaufen ist.

Andererseits sollen die beschlossenen Gesetze, die grundsätzlich auf Dauer angelegt sind, un-

abhängig von der Legislaturperiode gelten und im Rahmen ihres Anwendungsbereichs auch

zukünftige Volksvertretungen und Regierungen verpflichten. Das Demokratieprinzip besagt

nicht, dass der folgende Gesetzgeber „unbelastet" in die neue Legislaturperiode gehen muss,

vielmehr sind faktische Bindungen die Regel. Eine Änderung der Gesetze kann im Rahmen

neuer Gesetzgebung erfolgen, wozu auch der Landtag nach Art. 48, 81 Abs. 1 ThürVerf die

Initiativberechtigung hat. Diese Gesetze finden sodann entsprechend der Kollisionsregelung

„lex posterior derogat legi priori" vorrangig Anwendung.

Hinsichtlich der erforderlichen inhaltlichen Abänderbarkeit ist dabei zu beachten, dass grund-

sätzlich die Möglichkeiten der neuen Regierung und des neuen Parlaments bei der Aufstellung

und Beratung des Haushaltsplans insofern eingeschränkt sind, als durch einfache, außerbudge-

täre Gesetze, die Leistungen zusichern, bereits Verpflichtungen bestehen, die im Haushaltsplan

zwangsläufig berücksichtigt werden müssen. § 3 Abs. 2 ThürLHO stellt dahingehend klar,

dass durch den Haushaltsplan „Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch auf-

gehoben" werden. Diese Vorschrift soll verhindern, dass materielles Recht „versehentlich" durch

62 Zu eng wird in der „Gutachtliche[n] Stellungnahme" des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags
Rheinland-Pfalz zur Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit des Doppelhaushalts 1996/1997 vom 13.Ap-
ril 1995 vertreten, dass die Einschränkung der Revisibilität des Haushaltsgesetzes „allenfalls dann ei-
nen Verstoß gegen das Demokratieprinzip darstellen [könnte], wenn dem [neuen Landtag] durch sie
jede Möglichkeit zu einer anderen Sachentscheidung" genommen wird.

63 BVerfG, Urteil vom 30. Juni 2009 - 2 BvE 2/08 -, juris, Rn. 174, BVerfGE 123, 267-437.

64 Tappe, Das Haushaltsgesetz als Zeitgesetz, S. 138 (Fußnote 583).
65 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, Art. 110 Rn. 4; BVerGE 79, 311.

Seite 25 von 33



die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge geändert werden könnte. Zudem wird der Ent-

scheidungsspielraum auch durch Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 ThürLHO in den

vorangegangenen Haushaltspiänen eingeschränkt, wonach für die auf den Haushaltsplan fol-

genden Jahre Haushaltsmittel für langfristige Investitionen festgeschrieben werden können.

Diese Verpflichtungsermächtigungen dienen einerseits der Planungssicherheit, damit gerade

bei größeren Vorhaben die Investitionen über einen ausreichend langen Zeitraum gesichert

werden können. Andererseits können sie zur Folge haben, dass in dem Bereich, in dem für ein

Jahr eine Verpflichtungsermächtigung eingebracht wurde, nur noch der festgelegte Betrag ab-

gezahlt werden kann und kein finanzieller Spielraum mehr für weitere Ausgaben besteht.

Überdies machen die Ausgaben, die aufgrund von Landesgesetzen getätigt werden und auf die

der Gesetzgeber im Rahmen der Änderungsgesetzgebung Einfluss nehmen kann, nur etwa ein

Drittel des Thüringer Landeshaushalts aus. Die restlichen Ausgaben sind bereits rechtsverbind-

lich vorgegeben für Personal, den Kommunalen Finanzausgleich, die Ausführung von Bundes-

gesetzen sowie für Zinszahlungen.67 Dabei werden voraussichtlich mittelfristig die verbindlichen

Ausgaben für Personal und den Kommunalen Finanzausgleich sogar weiter ansteigen. Daraus

folgt, dass der Haushaltsgesetzgeber bereits zu einem erheblichen Teil in der Erstellung des

Haushalts vorgebunden ist und schon insofern Einschränkungen des Budgetrechts bestehen.

Das Bundesverfassungsgericht spricht dem gegenwärtigen Gesetzgeber im Hinblick auf zukünf-

tige Zahlungsverpflichtungen und den Einfluss auf die Haushaltsautonomie zukünftiger Parla-

mente einen weiten Einschätzungsspielraum zu (so die Rechtsprechung zu den Zahlungsver-

pflichtungen der Bundesrepublik im Rahmen des ESM). Die Haushaltsverantwortung zukünfti-

ger Gesetzgeber soll dadurch gewahrt werden, dass der jetzige Gesetzgeber keine umfassen-

den finanziellen Verpflichtungen für die Zukunft eingeht, welche die Haushaltsautonomie wo-

möglich vollständig einschränken würden. Der Gesetzgeber kann jedoch abwägen „in welchem

Umfang zur Erhaltung demokratischer Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume auch für die

Zukunft Bindungen in Bezug auf das Ausgabeverhalten geboten [sind] und deshalb [...] eine

[entsprechende] Verringerung des Gestaltungs- und Entscheidungsspielraums in der Gegen-

wart hinzunehmen ist.

Die verfahrensmäßige Absicherung des Haushaltsrechts des neuen Landtags bleibt insbeson-

dere dann gewahrt, wenn seine Abgeordneten Einfluss auf die zu finanziellen Leistungen ver-

Tappe, Das Haushaltsgesetz als Zeitgesetz, S.232.
67 Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022, S. 37 ff.
68 BVerfG, Urteil vom 18. März 2014-2 BvE 6/12 -, juris, Rn. 175.
69 BVerfG, Urteil vom 18. März 2014 - 2 BvE 6/12 -, juris, Rn. 173; So auch BVerfG, Ablehnung einst-

weilige Anordnung vom 12. September 2012-2 BvE 6/12-, juris, Rn. 106, BVerfGE 132, 195-287.

Seite 26 von 33



pflichtenden Gesetze nehmen können. Somit könnte dem Demokratieprinzip entsprochen wer-

den, wenn es dem neuen (7.) Landtag unbenommen bliebe, Einfluss auf das vom vorangegan-

genen Landtag beschlossene Haushaltsgesetz zu nehmen und dies gegebenenfalls zu ändern.

Das Haushaltsgesetz ist ein Zeitgesetz, das heißt, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt zu

verabschieden ist und auf einen bestimmten Zeitraum, nämlich gemäß Art. 99 Abs. 1 Satz 1

ThürVerf auf ein oder mehrere Rechnungsjahre, bezogen ist.70 Gemäß Art. 99 Abs. 3 ThürVerf

hat allerdings die Landesregierung das Einbringungsmonopol bei Haushaltsgesetzen. Auch

Änderungen des Haushaltsgesetzes müssen demnach von der Regierung eingebracht und

können im Wege eines Nachtragshaushaltes vorgenommen werden.

Damit verbleibt dem Parlament aber gerade nicht das Initiativrecht des Art. 81 ThürVerf, um

unmittelbar auf das geltende Haushaltsgesetz des alten Landtags Einfluss zu nehmen und ei-

gene Anpassungen vorzuschlagen. Folglich würden die aktuelle Landesregierung und der

Landtag durch Beschluss des Haushaltsgesetzes 2020 den zukünftigen Landtag binden, ohne

dass dieser aus eigenen Rechten befugt wäre, diese finanzpolitischen Entscheidungen durch

Gesetzesänderungen zu revidieren.

Zwar besteht grundsätzlich die Möglichkeit, politisch auf eine gewählte Landesregierung Ein-

fluss zu nehmen, um diese zur Vorlage eines Nachtragshaushalts anzuhalten. Eine Sanktion

dieses politischen Wollens im Wege eines rechtlich verbindlichen Misstrauensvotums mit einfa-

eher Mehrheit kennt die Thüringer Verfassung aber nicht (siehe oben). Daher bleibt die Mög-

lichkeit der Abgeordneten, rechtlich auf das Ausgabeverhalten der Landesregierung (insbeson-

dere bei gesetzlich nicht gebundenen Leistungen) Einfluss zu nehmen, selbst bei einer grund-

70 Tappe, Das Haushaltsgesetz als Zeitgesetz, S. 15.
71 Fibich, in: Linck/ Baldus u. a., Die Verfassung des Freistaats Thüringen, Art. 81 Rn. 21.
72 Dabei ist anzuerkennen, dass die Thüringer Verfassung grundsätzlich keine parlamentarische Budget-

initiative kennt. Der neue Landtag steht insofern in keiner der oben genannten Konstellationen (A. IV.)

bei isolierter Betrachtung schlechter als jeder bisherige oder zukünftige Landtag. Gleichwohl kann ei-
nern fehlenden Initiativrecht bei den vorliegenden Besonderheiten (später Wahltermin und vorgezoge-
ne Haushaltsgesetzgebung) eine besondere Bedeutung zukommen. Immerhin hat der Beratungs-

dienst des Landtags Brandenburg die Wahrung eines hinreichenden Kerns der Budgetkompetenz ge-
rade mit einem Nachtragshaushaltsinitiativrecht bejaht. Hinzuweisen ist auch auf die bundesverfas-

sungsrechtlich verbürgte Bedeutung des parlamentarischen Budgetrechts und der Notwendigkeit einer
(hinreichend wirksamen) Legitimation staatlicher Herrschaft aus gleichen und freien Wahlen (Art. 28
Abs. 1 GG). Diese ziehen einer grenzenlosen Vorsorge gegen eine befürchtete Funktionseinbuße als

Folge freier Wahlen Grenzen und verpflichten Staatsorgane, dem üeweils gewählten) Parlament ein
hinreichendes Gewicht für die Bemessung staatlicher Ausgabenermächtigungen zu gewährleisten.

Diese Ausprägung des Demokratieprinzips hat das BVerfG in seinen Entscheidungen zu den europäi-
sehen Rettungsschirmen stets hervorgehoben (vgl. BVerfGE 129, 124; 131, 152). Fehlt es daher von
Verfassungs wegen an einem Initiativrecht in Haushaltsfragen und kann dieser Umstand nicht durch
andere rechtliche Instrumente kompensiert werden, sind an die Voraussetzungen, unter denen ein
Landtag rechtlich an die Vorgaben des Vorgängerlandtags gebunden werden kann, höhere Voraus-

setzungen zu stellen. Mithin ist der Übergriff in die neue Wahlperiode ggf. rechtfertigungsbedürftig.
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legenden Änderung der gesamtwirtschaftlichen Lage unwägbar und damit möglicherweise un-

zureichend. Dies gilt insbesondere dann, wenn es als eine mögliche Konstellation zu einer län-

geren Phase der Regierungsbildung kommt und die geschäftsführende Landesregierung von

den Ermächtigungen des beschlossenen Haushalts Gebrauch macht bzw. machen kann.

Eine Zulässigkeit der Einschränkung des Budgetrechts des neu gewählten Landtags auf Grund

des Beschlusses des Haushaltsgesetzes 2020 durch den aktuellen Gesetzgeber ergibt sich

somit nicht aus der Möglichkeit, im Wege der Anderungsgesetzgebung Einfluss zu nehmen.

Allerdings kommen im Sinne einer praktischen Konkordanz zwischen einem Regelungsauftrag

(Vorherigkeit) und dem Schutz des Budgetrechts des neuen Landtags gegebenenfalls auch

andere Konstellationen in Betracht.

Diese könnten sich als gesteigerte Anforderungen und Bedingungen für eine vorgezogene

Haushaltsgesetzgebung darstellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Parlamente anderer

Bundesländer in allen bekannten Fällen zugleich einen Haushalt für die von ihnen zu verantwor-

tende Zeit jedenfalls mitgeregelt und ihre Gesetzgebung nicht ausschließlich und vollumfänglich

auf die neue Wahlperiode erstreckt haben. Auch in den Fällen, in denen in anderen Ländern

Länderparlamente mit einem Doppelhaushalt in bisher wohl unbeanstandeter Weise auf eine

künftige Wahlperiode übergegriffen haben, haben sie mit der Entscheidung für die gemeinsame

Aufstellung eines Haushalts für mehrere Haushaltsjahre (Art. 110 Abs. 2 S. 1 GG, Art. 99 Abs. 1

S. 1 ThürVerf) zumindest politisch deren innere Verbundenheit und Kontinuität insofern bejaht,

dass sich die Regelungen für das Haushaltsjahr, für das das Parlament noch legitimiert ist, auch

auf das unmittelbar darauf folgende Haushaltsjahr auswirken. Unabhängig von der rechtlichen

Bewertung des Ubergriffs auf eine neue Wahlperiode mit einem Haushaltsjahr eines Doppel-

haushalte könnten sich beim Übergriff durch ein Haushaltsgesetz ausschließlich für die neue

Legislaturperiode weitere Risiken darstellen. Doppelhaushalte stellen nach Art. 99 ThürVerf

eine zulässige Besonderheit dar. Das Ziel des Jährlichkeitsgebots, eine wirksame parlamentari-

sehe Kontrolle durch die Erteilung einer zeitlich überschaubaren, befristeten Ermächtigung, zu

sichern, tritt bei Doppelhaushalten im Vergleich zu Einjahreshaushalten zugunsten der Erleich-

terung langfristigerer politischer Planungen und Realisierung strategischer Zielvorstellungen

zurück. Von der Möglichkeit der Doppelhaushalte macht der Bund beispielsweise keinen Ge-

brauch. Dies wird mit den besonderen Risiken für die Erfüllung anderer Haushaltsgrundsätze

begründet, bspw. mit Risiken für die Konsistenz der Finanzplanung unter Berücksichtigung der

Defizitregeln. Als Besonderheiten eignen sich die beschriebenen Doppelhaushalte allerdings

kaum, um noch weitere Ausnahmen für den singulären Übergriff auf die neue Wahlperiode zu

73
Vgl. Nägerl, in: Heuer/Scheller, Kommentar zum Haushaltsrecht, § 1, C 15.
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begründen. Dafür könnte auch angeführt werden, dass innerhalb einer Wahlperiode grundsätz-

lich eher mit einer der eigenen Finanzplanung angepassten Ausgabengesetzgebung gerechnet

werden kann als im Fall eines Wahlperiodenwechsels. Der neue Landtag könnte - angesichts

der fehlenden politischen Verbundenheit - unvorhergesehene finanzwirksame Leistungsgesetze

auf den Weg bringen und zugleich an den Ermächtigungsrahmen zu Gunsten der Exekutive

gebunden bleiben. Dies spricht tendenziell für gesteigerte Anforderungen an eine Rechtferti-

gung für ein solches Vorgehen zum Schutz des Budgetrechts.

Ob demzufolge eine Erstreckung der Haushaitsaufstellung auf eine neue Wahlperiode aller-

dings mit dem Gesichtspunkt der Funktionsnotwendigkeit ohne eine innere Verbundenheit bei

entsprechender Begründung frei von verfassungsrechtlichen Risiken gerechtfertigt werden

könnte, ist aber letztlich eine Frage des konkreten Sachverhalts, die im Rahmen des abstrakten

Prüfungsauftrags nicht beantwortet werden kann. Eine Beschränkung des Budgetrechts ist je-

denfalls nur unter besonderen Bedingungen und Anforderungen zu rechtfertigen. Dabei sollten

zunächst die Begründung für die Notwendigkeit einer solchen Regelung, das Ausmaß neuer

Gestaltungselemente und Schwerpunkte sowie die Vorkehrungen zum Schutz des Budget-

rechts des Landtags der 7. Wahlperiode im Sinne der Verhältnismäßigkeit in die Betrachtung

einbezogen werden. Ein „Übergriff" durch eine vorgezogene Haushaltsgesetzgebung wäre bei-

spielsweise umso eher möglich, wenn er sich auf besonders gewichtige Gründe, etwa die Be-

wältigung von Krisen (Flüchtlingskrise, Finanzkrise) stützen könnte oder im Sinne des Kontinui-

tätsarguments quasi eine „Nothaushaltsführung plus" erstrebt und hinsichtlich zukünftiger Kon-

solidierungserfordernisse im Rahmen der Schuldenbremse unauffällig bleibt. Ferner wäre eine

Auseinandersetzung mit möglichen milderen Handlungsoptionen zu erwarten, ohne dass deren

Leistungsfähigkeit überbewertet werden müsste. Als mögliche mildere Mittel im Sinne einer

Verhältnismäßigkeit kommen - je nach Art der Begründung für die Erforderlichkeit einer vorge-

zogenen Etatisierung - Sperrvermerke vor allem für nicht mit Leistungspflichten unterlegte Titel

in einem Haushaltsgesetz 202074 oder die Einräumung subjektiver Ansprüche auf gesetzliche

So könnten zum einen in dem Haushaltsgesetz qualifizierte Sperrvermerke gemäß § 22 ThürLHO
angebracht werden mit der Folge, dass die Leistung der grundsätzlich bewilligten Ausgaben zunächst
der Zustimmung des Landtags bedarf. Haushaltssperren sind als Ausnahme gemäß § 22 ThürLHO für
solche Ausgaben vorbehalten, die aus besonderen Gründen zunächst noch nicht geleistet oder zu de-
ren Lasten noch keine Verpflichtungen eingegangen werden sollen. Sie eröffnen demzufolge insbe-

sondere die Möglichkeit, Vorhaben in dem Haushaltsplan zu berücksichtigen, deren Etatreife erst
während des Haushaltsvollzugs eintritt. Dadurch kann jedenfalls für einzelne Haushaltstitel eine par-
lamentarische Beteiligung erreicht werden. Diese Sperrvermerke müssten dazu entweder von der
Landesregierung in den Entwurf des Haushaltplans 2020 aufgenommen oder im Rahmen der Haus-
haltsberatungen als Änderungen beschlossen werden.
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Leistungen, die im Fall einer Nothaushaltsführung zu erfüllen wären, in Betracht. Zudem könn-

ten unter Verzicht auf eine vorgezogene Haushaltsgesetzgebung 2020 Verpflichtungsermächti-

gungen für das Jahr 2020 im Wege eines Nachtragshaushalts für das Haushaltsjahr 2019 aus-

gebracht werden.

2) Grundsatz der Haushaltswahrheit und der Periodizität

Eine verspätete Feststellung des Haushalts und damit ein Verstoß gegen den Vorherigkeits-

grundsatz könnte außerdem damit gerechtfertigt werden, dass die hier durch die Landesregie-

rung bereits für Ende Februar 2019 beabsichtigte Einbringung des Haushaltsentwurfs für das

Rechnungsjahr 2020 ansonsten gegen den Grundsatz der Haushaltswahrheit und die erforder-

liche Schätzgenauigkeit von Haushaltsansätzen und damit gegen Verfassungsrecht76 verstößt.

So könnte das Haushaltsgesetz 2020 im Juni im Plenum abschließend beraten werden, sodass

für den Haushaltsplan nur noch die alljährliche Steuerschätzung im Frühjahr herangezogen

werden könnte, nicht aber die Herbststeuerschätzung.

Dieser Argumentation steht jedoch insbesondere entgegen, dass Doppelhaushalte regelmäßige

Praxis in Thüringen, aber auch in den meisten anderen Bundesländern sind und dazu eine

Haushaltsplanung für das zweite Rechnungsjahr des Haushalts weit im Voraus erforderlich ist.

Der Aufstellung des Haushaltsplans liegt immer eine Prognose bzw. eine Schätzung der Ein-

nahmen zugrunde, von denen dann die festen laufenden Ausgaben, wie beispielsweise für Per-

sonal und den Kommunalen Finanzausgleich, abgezogen werden müssen, um letztendlich das

potenzielle Aufgabenbudget zu ermitteln, welches auf die Ressorts verteilt werden kann.

Zwar verpflichtet der in Art. 99 Abs. 1 Satz 1 ThürVerf ebenfalls normierte Periodizitätsgrund-

satz zu einer nach Jahren getrennten Aufstellung des Haushaltsplans, lässt aber die Aufstellung

für ein oder mehrere Rechnungsjahre ausdrücklich zu. Die Jährlichkeit der Planaufstellung dient

dabei der Uberschaubarkeit der mit dem Haushalt verbundenen Prognosen und soll einerseits

die Haushaltsansätze schätzgenau und realistisch machen und andererseits dem Parlament

eine regelmäßige und wirksame Kontrolle des Haushaltsgebarens in einem zeitlich überschau-

baren Zyklus ermöglichen.

Diskutiert wird auch ein in der Zulässigkeit allerdings sehr umstrittenes Teilhaushaltsgesetz, in dem
unter Verrechnung auf einen späteren Haushaltsansatz eine anteilmäßige Bewilligung bis zum Erlass

des Vollhaushalts erfolgen könnte oder Ausgabeermächtigungen für bestimmte Bereiche kürzer be-
messen werden könnten. Vgl. Kroll, Das Teilhaushaltsgesetz, DÖV 2004, Heft 23, S. 986ff.; Bormann,
Der vorläufige Teilhaushaltsplan, Verwaltungsrundschau 11/83, S. 370 ff.

Vgl. Siekmann, in: Sachs, GG, Art. 110 Rn. 49.
Ohler, in: Linck/Baldus u. a., Die Verfassung des Freistaats Thüringen, Art. 99 Rn.10.

Seite 30 von 33



Im vorliegenden Fall würde der in Anspruch genommene Prognosezeitraum nicht über den

Prognosezeitraum bei einem Doppelhaushalt hinausgehen. Soweit die letzten verfügbaren Da-

ten - beispielsweise aus der Steuerschätzung - einbezogen werden, wird dem Gebot der

Schätzgenauigkeit Genüge getan.

///. Gesamtergebnis

Die Thüringer Landesregierung plant in Ausübung ihres verfassungsrechtlich gebundenen -

hier nicht zu prüfenden - Ermessens, die Wahl zum 7. Thüringer Landtag so spät anzusetzen,

dass bei Einbringung des Haushaltsgesetzentwurfs für 2020 erst in der 7. Wahlperiode und Be-

schlussfassung durch den neuen Landtag eine sogenannte haushaltslose Zeit - jedenfalls

dann, wenn man die aus der bisherigen parlamentarischen Praxis in Thüringen abzuleitende

Beratungszeit für Haushaltsgesetze zugrunde legt - nicht zu vermeiden ist. Deshalb will sie den

Entwurf eines Haushaltsgesetzes bereits im Frühjahr 2019 einbringen und strebt einen Geset-

zesbeschluss des Landtags der 6. Wahlperiode im Sommer 2019 an. Für die Verabschiedung

eines Haushaltsgesetzes, das ausschließlich für einen Zeitraum in einer neuen Legislaturperio-

de gilt, finden sich in der Staatspraxis Thüringens, aber auch des Bundes und der Länder keine

Beispiele. Zwar wurde mehrfach in den Ländern das auf das Wahljahr folgende Haushaltsjahr

im Rahmen eines Doppelhaushalts mit geregelt, nicht jedoch ausschließlich ein Haushaltsjahr,

das vollständig in einer neuen Legislaturperiode liegt.

Diese Planungen stellen in der Staatspraxis ein Novum dar; vergleichbare Fragen wurden bis-

her verfassungsgerichtlich nicht entschieden. Die damit zusammenhängenden Probleme zwin-

gen zur Vergewisserung über die Grundfrage der Gewichtung von Funktionsfähigkeit staatlicher

Verwaltung einerseits und der Möglichkeit zur wirksamen Durchsetzung der Ergebnisse demo-

kratischer Wahlen für begrenzte Zeitperioden andererseits. Während einerseits Aspekte der

verwaltungsmäßigen Praktikabilität eine Verstetigung und Rechtssicherheit erstreben, kann

andererseits der demokratisch gewählte Repräsentant nicht durch Vorbindungen von der Letzt-

Verantwortung für budgetäre Fragen in der von ihm zu verantwortenden Zeit freigezeichnet

werden. Angesichts dieser Ausgangslage steht weniger eine eindeutige Sachentscheidung als

vielmehr die Aufzeigung verfassungsrechtlicher Parameter für eine sachgerechte Abgrenzung

der verschiedenen betroffenen Verfassungswerte im Sinne einer praktischen Konkordanz in

Rede.

Der Grundsatz der Vorherigkeit gemäß Art. 99 Abs. 1 S. 1 ThürVerf verpflichtet Landesregie-

rung und Landtag dazu, das ihrige dazu beizutragen, dass der Haushalt für die kommende

Haushaltsperiode vor deren Beginn verabschiedet werden kann. Die Landesregierung ent-
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spricht dieser Verpflichtung bereits, wenn sie den Entwurf des Haushalts 2020 entsprechend

den Vorgaben der ThürLHO aufstellt; nur sie kann den Haushaltsentwurf in den Landtag ein-

bringen.

Demgegenüber ist der Landtag der 6. Wahlperiode im hier vorliegenden Falle eines Wahlperio-

denwechsels nicht zur Erfüllung des Grundsatzes der Vorherigkeit im Hinblick auf dessen Sinn

und Zweck und auf entgegenstehende Verfassungsgüter gehalten, den Haushaltsentwurf noch

in der 6. Wahlperiode zu beschließen. Ein solcher Gesetzesbeschluss wäre mit verfassungs-

rechtlichen Risiken behaftet. Diese ergeben sich in Ansehung des besonderen Rangs des

Budgetrechts aus dem Grundsatz der zeitlichen Begrenzung demokratisch legitimierter Herr-

schaft. Die dem Landtag der 7. Wahlperiode zur Verfügung stehenden politischen und rechtli-

chen Mittel, um seine budgetpolitischen Vorstellungen für das Haushaltsjahr 2020 umzusetzen,

sind im Freistaat Thüringen schwächer als in Ländern mit abweichender Verfassungslage

(Nachtragshaushalt, Misstrauensvotum).

Der mit der Verabschiedung eines Haushaltsgesetzes 2020 im Jahre 2019 erfolgende bewusste

Übergriff in einen Zeitraum, für den das jetzige Parlament keinen unmittelbaren Wählerauftrag

besitzt, unterscheidet sich von Verschiebungen der politischen Mehrheit und Regierungswech-

sein innerhalb einer Wahlperiode und kann nicht durch eine Nachtragshaushaltsinitiative aus

dem Landtag budgetpolitisch kompensiert werden, solange sich keine Mehrheit findet, die die

geschäftsführende Regierung aus der 6. Wahlperiode ablöst.

Ob demzufolge eine Erstreckung der Haushaltsaufstellung auf eine neue Wahlperiode aller-

dings mit dem Gesichtspunkt der Funktionsnotwendigkeit ohne eine innere Verbundenheit bei

entsprechender Begründung frei von verfassungsrechtlichen Risiken gerechtfertigt werden

könnte, ist aber letztlich eine Frage des konkreten Sachverhalts, die im Rahmen des abstrakten

Prüfungsauftrags nicht beantwortet werden kann. Die in einer Beschlussempfehlung über den

Haushalt 2020 liegende Beschränkung des Budgetrechts des 7. Landtags spricht dafür, die et-

waige Beschlussfassung über den Haushaltsplan an besonderen Bedingungen und Anforde-

rungen zu knüpfen. Dabei sollten zunächst die Begründung für die Notwendigkeit einer solchen

Regelung, das Ausmaß neuer Gestaltungselemente und Schwerpunkte sowie die Vorkehrun-

gen zum Schutz des Budgetrechts des Landtags der 7. Wahlperiode im Sinne der Verhältnis-

mäßigkeit in die Betrachtung einbezogen werden. Ein „Übergriff" durch eine vorgezogene

Haushaltsgesetzgebung wäre beispielsweise umso eher möglich, wenn er sich auf besonders

gewichtige Gründe, etwa die Bewältigung von Krisen (Flüchtlingskrise, Finanzkrise) stützen

könnte oder im Sinne des Kontinuitätsarguments quasi eine „Nothaushaltsführung plus" er-

strebt. Ferner wäre eine Auseinandersetzung mit möglichen milderen Handlungsoptionen zu
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erwarten, ohne dass deren Leistungsfähigkeit überbewertet werden müsste. Als mögliche mil-

dere Mittel im Sinne einer Verhältnismäßigkeit kommen - je nach Art der Begründung für die

Erforderlichkeit einer vorgezogenen Etatisierung - Sperrvermerke vor allem für nicht mit Leis-

tungspflichten unterlegte Titel in einem Haushaltsgesetz 2020 oder die Einräumung subjektiver

Ansprüche auf gesetzliche Leistungen, die im Fall einer Nothaushaltsführung zu erfüllen wären,

in Betracht. Zudem könnten unter Verzicht auf eine vorgezogene Haushaltsgesetzgebung 2020

Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2020 im Wege eines Nachtragshaushalts für das

Haushaltsjahr 2019 ausgebracht werden.

Wissenschaftlicher Dienst

Anlage
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Anlage

Zeiträume der Haushaltsberatungen im Thüringer Landtag

Ifd.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Titel

Gesetz über die Feststellung eines
Teilhaushaltsplanes des Landes Thüringen für
das Haushaltsjahr 1991 (Vorschaltgesetz 1991)
Gesetz über die Feststellung des
Haushaltsplans des Landes Thüringen für das
Haushaltsjahr1991
Gesetz über die Feststellung des
Haushaltsplans des Landes Thüringen für das
Haushaltsjahr1992
Gesetz über die Feststellung des
Haushaltsplans des Landes Thüringen für das
Haushaltsjahr1993
Thüringer Gesetz über die Feststellung des
Haushaltsplans des Landes für das
Haushaltsjahr 1994 (Haushaltsgesetz 1994)
Thüringer Gesetz über die Feststellung des
Haushaltsplans des Landes für das
Haushaltsjahr 1995 (Thüringer Haushaltsgesetz
1995-ThürHhG 1995-)
Thüringer Gesetz über die Feststellung des
Landeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr
1996 CThüringer Haushaltsgesetz 1996 -
ThürHhG1996-)
Thüringer Gesetz über die Feststellung des
Landeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr
1997 (Thüringer Haushaltsgesetz 1997 -
ThürHhG1997-)
Thüringer Gesetz über die Feststellung des
Landeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr
1998 0'hüringer Haushaltsgesetz 1998 -
ThürHhG1998-)_
Thüringer Gesetz über die Feststellung des
Landeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr
1999 fThüringer Haushaltsgesetz 1999 -
ThürHhG 1999-)
Thüringer Gesetz über die Feststellung des
Landeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr
2000 (Thüringer Haushaltsgesetz 2000 -
ThürHhG 2000 -)
Thüringer Gesetz über die Feststellung des
Landeshaushaltsplans für die Haushaltsjahre
2001 und 2002 (Thüringer Haushaltsgesetz
2001/2002 - ThürHhG 2001/2002 -)

Drs.

1/49

1/342

1/1241

1/1734

1/2765

2/86

2/539

2/1371

2/2267

2/3225

3/72

3/979

Eingangs-
datum Landtag

02.01.1991

16.05.1991

10.04.1992

24.11.1992

22.10.1993

16.01.1995

14.09.1995

23.09.1996

22.09.1997

30.10.1998

09.11.1999

26.09.2000

1. Plenar-

beratung

10.01.1991

05.06.1991

28.04.1992

03.12.1992

04.11.1993

25.01.1995

04.10.1995

11.10.1996

10.10.1997

13.11.1998

18.11.1999

12.10.2000

2. Plenar-

beratung

30.01.1991

04.07.1991

21.05.1992

26.02.1993

22.12.1993

10.03.1995

08.12.1995

12.12.1996

12.12.1997

22.12.1998

28.01.2000

20.12.2000

verkündet im
GVBI am

13.02.1991

22.07.1991

05.06.1992

16.03.1993

30.12.1993

23.03.1995

20.12.1995

23.12.1996

23.12.1997

30.12.1998

11.02.2000

29.12.2000

Zeitraum zwischen 1.
und 2. Plenarberatun!

85 Tage

48 Tage

44 Tage

65 Tage

62 Tage

63 Tage

39 Tage

71 Tage

69 Tage

Zeitraum
insgesamt

67 Tage

112 Tage

69 Tage

66 Tage

97 Tage

91 Tage

92 Tage

94 Tage

94 Tage



Ifd.
Nr.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Titel

Thüringer Gesetz über die Feststellung des
Landeshaushaltsplans für die Haushaltsjahre
2003 und 2004 und zur Änderung des Thüringer
Finanzausgleichsgesetzes

Thüringer Haushaltsstrukturgesetz, Artikel 1
Thüringer Haushaltsgesetz 2005
Thüringer Gesetz über die Feststellung des
Landeshaushaltsplans für die Haushaltsjahre
2006 und 2007 (Thüringer Haushaltsgesetz
2006/2007 - ThürHhG 2006/2007 -)
Thüringer Gesetz über die Feststellung des
Landeshaushaltsplans für die Haushaltsjahre
2008 und 2009 (Thüringer Haushaltsgesetz
2008/2009 - ThürHhG 2008/2009 -)
Thüringer Gesetz über die Feststellung des
Landeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr
2010 (Thüringer Haushaltsgesetz 2010 -
ThürHhG2010-)
Thüringer Gesetz über die Feststellung des
Landeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr
2011 (Thüringer Haushaltsgesetz 201 1 -
ThürHhG2011 -)
Thüringer Gesetz über die Feststellung des
Landeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr
2012 CThüringer Haushaltsgesetz 2012 -
ThürHhG2012-)
Thüringer Gesetz über die Feststellung des
Landeshaushaltsplans für die Haushaltsjahre
2013 und 2014 (Thüringer Haushaltsgesetz
2013/2014 - ThürHhG 2013/2014 -)
Thüringer Gesetz über die Feststellung des
Landeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr
2015 0'hüringer Haushaltsgesetz 2015 -
ThürHhG2015-)
Thüringer Gesetz über die Feststellung des
Landeshaushaltsplans für die Haushaltsjahre
2016 und 2017 fThüringer Haushaltsgesetz
2016/2017 - ThürHhG 2016/2017-)
Thüringer Gesetz über die Feststellung des
Landeshaushaltsplans für die Haushaltsjahre
2018/2019 fThüringer Haushaltsgesetz
2018/2019 - ThürHhG 2018/2019 -)

Drs.

3/2724

4/420

4/1250

4/3158

5/473

5/1541

5/3224

5/5059

6/513

6/1096

6/4378

Eingangs-
datum Landtag

26.09.2002

02.12.2004

27.09.2005

04.07.2007

12.02.2010

27.09.2010

05.09.2011

05.10.2012

22.04.2015

23.09.2015

23.08.2017

1. Plenar-
beratung

10.10.2002

09.12.2004

06.10.2005

13.07.2007

25.02.2010

07.10.2010

15.09.2011

18.10.2012

30.04.2015

01.10.2015

31.08.2017

2. Plenar-
beratung

12.12.2002

24.02.2005

22.12.2005

14.12.2007

30.04.2010

09.12.2010

15.12.2011

25.01.2013

19.06.2015

18.12.2015

25.01.2018

verkündet im
GVBI am

30.12.2002

21.03.2005

30.12.2005

28.12.2007

14.05.2010

30.12.2010

30.12.2011

07.02.2013

30.06.2015

30.12.2015

20.02.2018

Zeitraum zwischen 1.
und 2. Plenarberatung

63 Tage

77 Tage

77 Tage

Zeitraum
insgesamt

95 Tage

109 Tage

94 Tage

63 Tage

63 Tage

91 Tage

90 Tage

94 Tage

116 Tage

50 Tage

78 Tage

69 Tage

98 Tage


